
 

Baugesetzbuch  
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.8.1997 (BGBl. I S. 2141,  
ber. 1998 I S. 137) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes  
vom 05.September 2006 (BGBl. I S. 2098)/ das Gesetz zur  
Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte  
veröffentlicht  08.11. 2006, in Kraft getreten am 01.01.2007 
 
 

 
 
Besonderes Städtebaurecht 
 
Erster Teil  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
 
Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 
 
 
§ 136 (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen) 
 
(1) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheitli-
che Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, 
werden nach den Vorschriften dieses Teils vorbereitet und durchgeführt. 
 
(2) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch die ein 
Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände wesentlich verbessert oder 
umgestaltet wird. Städtebauliche Missstände liegen vor, wenn 

 
1. das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner 

sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm woh-
nenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht oder 

 
2. das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, 

die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen. 
 
(3) Bei der Beurteilung, ob in einem städtischen oder ländlichen Gebiet städ-
tebauliche Missstände vorliegen, sind insbesondere zu berücksichtigen  
 

1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die Sicherheit der in dem Ge-
biet wohnenden oder arbeitenden Menschen in Bezug auf 
 

a. die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und 
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Arbeitsstätten, 
 

b. die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und 
Arbeitsstätten, 
 

c. die Zugänglichkeit der Grundstücke, 
 

d. die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und 
Arbeitsstätten, 
 

e. die Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, 
Maß und Zustand, 
 

f. die Einwirkungen, die von Grundstücken, Betrieben, Einrich-
tungen oder Verkehrsanlagen ausgehen, insbesondere durch 
Lärm, Verunreinigungen und Erschütterungen, 
 

g. die vorhandene Erschließung; 
 

2. die Funktionsfähigkeit des Gebiets in Bezug auf 
 

a) den fließenden und ruhenden Verkehr, 
 

b) die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Ge-
biets unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion im 
Verflechtungsbereich, 
 

c) die infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, seine Ausstat-
tung mit Grünflächen, Spiel- und Sportplätzen und mit Anlagen 
des Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung der 
sozialen und kulturellen Aufgaben dieses Gebiets im Verflech-
tungsbereich. 

 
(4) Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen dienen dem Wohl der Allgemein-
heit. Sie sollen dazu beitragen, dass 
 

1. die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundesgebiets nach den sozi-
alen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen 
entwickelt wird, 
 

2. die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstützt wird, 
 

3. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen des Umweltschutzes, den 
Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Be-
völkerung und der Bevölkerungsentwicklung entspricht oder 
 

4. die vorhandenen Ortsteile erhalten, erneuert und fortentwickelt wer-
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den, die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds verbessert und 
den Erfordernissen des Denkmalschutzes Rechnung getragen wird. 

 
Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. 
 
 
§ 137 (Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen) 
 
Die Sanierung soll mit den Eigentümern, Mietern, Pächtern und sonstigen Be-
troffenen möglichst frühzeitig erörtert werden. Die Betroffenen sollen zur Mit-
wirkung bei der Sanierung und zur Durchführung der erforderlichen baulichen 
Maßnahmen angeregt und hierbei im Rahmen des Möglichen beraten werden.
 
 
§ 138 (Auskunftspflicht) 
 
(1) Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum Besitz oder zur Nutzung ei-
nes Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte sowie ihre Beauf-
tragten sind verpflichtet, der Gemeinde oder ihren Beauftragten Auskunft über 
die Tatsachen zu erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbe-
dürftigkeit eines Gebiets oder zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanie-
rung erforderlich ist. An personenbezogenen Daten können insbesondere An-
gaben der Betroffenen über ihre persönlichen Lebensumstände im wirtschaft-
lichen und sozialen Bereich, namentlich über die Berufs-, Erwerbs- und Fami-
lienverhältnisse, das Lebensalter, die Wohnbedürfnisse, die sozialen Verflech-
tungen sowie über die örtlichen Bindungen, erhoben werden. 
 
(2) Die nach Absatz 1 erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur zu 
Zwecken der Sanierung verwendet werden. Wurden die Daten von einem Be-
auftragten der Gemeinde erhoben, dürfen sie nur an die Gemeinde weiterge-
geben werden; die Gemeinde darf die Daten an andere Beauftragte im Sinne 
des § 157 sowie an die höhere Verwaltungsbehörde weitergeben, so weit dies 
zu Zwecken der Sanierung erforderlich ist. Nach Aufhebung der förmlichen 
Festlegung des Sanierungsgebiets sind die Daten zu löschen. So weit die er-
hobenen Daten für die Besteuerung erforderlich sind, dürfen sie an die Fi-
nanzbehörden weitergegeben werden. 
 
(3) Die mit der Erhebung der Daten Beauftragten sind bei Aufnahme ihrer Tä-
tigkeit nach Maßgabe des Absatzes 2 zu verpflichten. Ihre Pflichten bestehen 
nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 
 
(4) Verweigert ein nach Absatz 1 Auskunftspflichtiger die Auskunft, ist § 208 
Satz 2 bis 4 über die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgelds ent-
sprechend anzuwenden. Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche 
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Ge-
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fahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 
 
 
§ 139 (Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger) 
 
(1) Der Bund, einschließlich seiner Sondervermögen, die Länder, die Gemein-
deverbände und die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sollen im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die 
Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 
unterstützen. 
 
(2) § 4 Abs. 2 und § 4a Abs. 1 bis 4 und 6 sind bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Sanierung auf Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange sinngemäß anzuwenden. Die Träger öffentlicher Belange haben die 
Gemeinde auch über Änderungen ihrer Absichten zu unterrichten. 
 
(3) Ist eine Änderung von Zielen und Zwecken der Sanierung oder von Maß-
nahmen und Planungen der Träger öffentlicher Belange, die aufeinander ab-
gestimmt wurden, beabsichtigt, haben sich die Beteiligten unverzüglich mit-
einander ins Benehmen zu setzen. 
 
 
Zweiter Abschnitt  
Vorbereitung und Durchführung 
 
 
§ 140 (Vorbereitung) 
 
Die Vorbereitung der Sanierung ist Aufgabe der Gemeinde; sie umfasst 
 

1. die vorbereitenden Untersuchungen, 
 

2. die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets, 
 

3. die Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung, 
 

4. die städtebauliche Planung; hierzu gehört auch die Bauleitplanung o-
der eine Rahmenplanung, so weit sie für die Sanierung erforderlich ist,
 

5. die Erörterung der beabsichtigten Sanierung, 
 

6. die Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans, 
 

7. einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen, die vor einer förmlichen 
Festlegung des Sanierungsgebiets durchgeführt werden. 
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§ 141 (Vorbereitende Untersuchungen) 
 
(1) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets 
die vorbereitenden Untersuchungen  durchzuführen oder zu veranlassen, die 
erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen zu gewinnen über die Notwen-
digkeit der Sanierung, die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhält-
nisse und Zusammenhänge sowie die anzustrebenden allgemeinen Ziele und 
die Durchführbarkeit der Sanierung im Allgemeinen. Die vorbereitenden Un-
tersuchungen sollen sich auch auf nachteilige Auswirkungen erstrecken, die 
sich für die von der beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in ihren 
persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich vor-
aussichtlich ergeben werden. 
 
(2) Von vorbereitenden Untersuchungen kann abgesehen werden, wenn hin-
reichende Beurteilungsunterlagen bereits vorliegen. 
 
(3) Die Gemeinde leitet die Vorbereitung der Sanierung durch den Beschluss 
über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen ein. Der Beschluss ist 
ortsüblich bekann zu machen. Dabei ist auf die Auskunftspflicht nach § 138 
hinzuweisen. 
 
(4) Mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Beschlusses über den Beginn 
der vorbereitenden Untersuchungen finden die §§ 137, 138 und 139 über die 
Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen, die Auskunftspflicht und die Betei-
ligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger Anwendung; ab diesem 
Zeitpunkt ist § 15 auf die Durchführung eines Vorhabens im Sinne des § 29 
Abs.1 und auf die Beseitigung einer baulichen Anlage entsprechend anzu-
wenden. Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets wird ein Be-
scheid über die Zurückstellung des Baugesuchs sowie ein Bescheid über die 
Zurückstellung der Beseitigung einer baulichen Anlage nach Satz 1 zweiter 
Halbsatz unwirksam. 
 
 
§ 142 (Sanierungssatzung) 
 
(1) Die Gemeinde kann ein Gebiet, in dem eine städtebauliche Sanierungs-
maßnahme durchgeführt werden soll, durch Beschluss förmlich als Sanie-
rungsgebiet festlegen (förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sanie-
rungsgebiet ist so zu begrenzen, dass sich die Sanierung zweckmäßig durch-
führen lässt. Einzelne Grundstücke, die von der Sanierung nicht betroffen 
werden, können aus dem Gebiet ganz oder teilweise ausgenommen werden. 
 
(2) Ergibt sich aus den Zielen und Zwecken der Sanierung, dass Flächen au-
ßerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets  
 

1. für Ersatzbauten oder Ersatzanlagen zur räumlich zusammenhängen-
den Unterbringung von Bewohnern oder Betrieben aus dem förmlich 
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festgelegten Sanierungsgebiet oder 
 

2. für die durch die Sanierung bedingten Gemeinbedarfs- oder Folgeein-
richtungen 

 
in Anspruch genommen werden müssen (Ersatz- und Ergänzungsgebiete), 
kann die Gemeinde geeignete Gebiete für diesen Zweck förmlich festlegen. 
Für die förmliche Festlegung und die sich aus ihr ergebenden Wirkungen sind 
die für förmlich festgelegte Sanierungsgebiete geltenden Vorschriften anzu-
wenden. 
 
(3) Die Gemeinde beschließt die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets 
als Satzung (Sanierungssatzung). In der Sanierungssatzung ist das Sanie-
rungsgebiet zu bezeichnen. Bei dem Beschluss über die Sanierungssatzung 
ist zugleich durch Beschluss die Frist festzulegen, in der die Sanierung durch-
geführt werden soll; die Frist soll 15 Jahre nicht überschreiten. Kann die Sa-
nierung nicht innerhalb der Frist durchgeführt werden, kann die Frist durch 
Beschluss verlängert werden. 
 
(4) In der Sanierungssatzung ist die Anwendung der Vorschriften des Dritten 
Abschnitts auszuschließen, wenn sie für die Durchführung der Sanierung nicht 
erforderlich ist und die Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert 
wird (vereinfachtes Sanierungsverfahren); in diesem Fall kann in der Sanie-
rungssatzung auch die Genehmigungspflicht nach § 144 insgesamt, nach § 
144 Abs. 1 oder § 144 Abs. 2 ausgeschlossen werden. 

 
 

§ 143 (Bekanntmachung der Sanierungssatzung, Sanierungsvermerk) 
 
(1) Die Gemeinde hat die Sanierungssatzung ortsüblich bekannt zu machen. 
Sie kann auch ortsüblich bekannt machen, dass eine Sanierungssatzung be-
schlossen worden ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 
In der Bekanntmachung nach den Sätzen 1 und 2 ist - außer im vereinfachten 
Sanierungsverfahren - auf die Vorschriften des Dritten Abschnitts hinzuwei-
sen. Mit der Bekanntmachung wird die Sanierungssatzung rechtsverbindlich. 
 
(2) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Sanierungs-
satzung mit und hat hierbei die von der Sanierungssatzung betroffenen 
Grundstücke einzeln aufzuführen. Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher 
dieser Grundstücke einzutragen, dass eine Sanierung durchgeführt wird (Sa-
nierungsvermerk). § 54 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Sätze 
1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn in der Sanierungssatzung die Genehmi-
gungspflicht nach § 144 Abs. 2 ausgeschlossen ist. 
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§ 144 (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge) 
 
(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Ge-
nehmigung der Gemeinde 
 

1. die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen;
 

2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis 
über den Gebrauch oder die Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes 
oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als einem Jahr einge-
gangen oder verlängert wird. 

 
(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Ge-
nehmigung der Gemeinde 
 

1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Be-
stellung und Veräußerung eines Erbbaurechts; 
 

2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt 
nicht für die Bestellung eines Rechts, das mit der Durchführung von 
Baumaßnahmen im Sinne des § 148 Abs. 2 im Zusammenhang steht; 
 

3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem 
der in Nummer 1 oder 2 genannten Rechtsgeschäfte begründet wird; 
ist der schuldrechtliche Vertrag genehmigt worden, gilt auch das in 
Ausführung dieses Vertrags vorgenommene dingliche Rechtsgeschäft 
als genehmigt; 
 

4. die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast; 
 

5. die Teilung eines Grundstücks. 
 
(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich 
festgelegte Sanierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat 
dies ortsüblich bekanntzumachen. 
 
(4) Keiner Genehmigung bedürfen 
 

1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sanie-
rungsträger für das Treuhandvermögen als Vertragsteil oder Eigentü-
mer beteiligt ist; 
 

2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 Nr.1 bis 3 zum Zwecke der Vorweg-
nahme der gesetzlichen Erbfolge; 
 

3. Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung des 
Sanierungsgebiets baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben 

 
 

Baugesetzbuch (BauGB) Stand November 2006  * Besonderes Städtebaurecht   * Seite 7 /47  
 (Für  angemeldete User  sind BauGB- Texte mit Kennzeichnung der BauGB- Änderungen sichtbar]) 



 

nach Absatz 1 Nr. 1, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor 
dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung; 
 

4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der 
Landesverteidigung dienen; 
 

5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des § 
38 einbezogenen Grundstücks durch den Bedarfsträger. 

 
 
§ 145 (Genehmigung) 
 
(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt; § 22 Abs. 5 Satz 2 bis 
5 ist entsprechend anzuwenden. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder an 
ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmi-
gung durch die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemein-
de erteilt. Im Fall des Satzes 2 ist über die Genehmigung innerhalb von zwei 
Monaten nach Eingang des Antrags bei der Baugenehmigungsbehörde zu 
entscheiden; § 22 Abs. 5 Satz 3 bis 6 ist mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, dass die Genehmigungsfrist höchstens um zwei Monate verlängert 
werden darf. 
 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Grund zur Annahme be-
steht, dass das Vorhaben, der Rechtsvorgang einschließlich der Teilung eines 
Grundstücks oder die damit erkennbar bezweckte Nutzung die Durchführung 
der Sanierung unmöglich machen oder wesentlich erschweren oder den Zie-
len und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen würde. 
 
(3) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die wesentliche Erschwerung da-
durch beseitigt wird, dass die Beteiligten für den Fall der Durchführung der 
Sanierung für sich und ihre Rechtsnachfolger 
 

1. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 1 auf Entschädigung für die durch 
das Vorhaben herbeigeführten Werterhöhungen sowie für werterhö-
hende Änderungen, die auf Grund der mit dem Vorhaben bezweckten 
Nutzung vorgenommen werden, verzichten; 

 
2. in den Fällen des § 144 Abs. 1 Nr. 2 oder Abs. 2 Nr. 2 oder 3 auf Ent-

schädigung für die Aufhebung des Rechts sowie für werterhöhende 
Änderungen verzichten, die auf Grund dieser Rechte vorgenommen 
werden. 

 
(4) Die Genehmigung kann unter Auflagen, in den Fällen des § 144 Abs. 1 
auch befristet oder bedingt erteilt werden. § 51 Abs. 4 Satz 2 und 3 ist ent-
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sprechend anzuwenden. Die Genehmigung kann auch vom Abschluss eines 
städtebaulichen Vertrags abhängig gemacht werden, wenn dadurch Versa-
gungsgründe im Sinne des Absatzes 2 ausgeräumt werden. 
 
(5) Wird die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der Gemeinde 
die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn und so weit es ihm mit 
Rücksicht auf die Durchführung der Sanierung wirtschaftlich nicht mehr zuzu-
muten ist, das Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder einer 
anderen zulässigen Art zu nutzen. Liegen die Flächen eines land- oder forst-
wirtschaftlichen Betriebs sowohl innerhalb als auch außerhalb des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiets, kann der Eigentümer von der Gemeinde die 
Übernahme sämtlicher Grundstücke des Betriebs verlangen, wenn die Erfül-
lung des Übernahmeverlangens für die Gemeinde keine unzumutbare Belas-
tung bedeutet; die Gemeinde kann sich auf eine unzumutbare Belastung nicht 
berufen, so weit die außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets 
gelegenen Grundstücke nicht mehr in angemessenem Umfang baulich oder 
wirtschaftlich genutzt werden können. Kommt eine Einigung über die Über-
nahme nicht zu Stande, kann der Eigentümer die Entziehung des Eigentums 
an dem Grundstück verlangen. Für die Entziehung des Eigentums sind die 
Vorschriften des Fünften Teils des Ersten Kapitels entsprechend anzuwenden. 
§ 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden.
 
6) § 22 Abs. 6 ist entsprechend anzuwenden. Ist eine Genehmigung allgemein 
erteilt oder nicht erforderlich, hat die Gemeinde darüber auf Antrag eines Be-
teiligten ein Zeugnis auszustellen. 
 
 
§ 146 (Durchführung) 
 
(1) Die Durchführung umfasst die Ordnungsmaßnahmen und die Baumaß-
nahmen innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets, die nach den 
Zielen und Zwecken der Sanierung erforderlich sind. 
 
(2) Auf Grundstücken, die den in § 26 Nr. 2 bezeichneten Zwecken dienen, 
und auf den in § 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstücken dürfen im Rahmen städ-
tebaulicher Sanierungsmaßnahmen einzelne Ordnungs- und Baumaßnahmen 
nur mit Zustimmung des Bedarfsträgers durchgeführt werden. Der Bedarfsträ-
ger soll seine Zustimmung erteilen, wenn auch unter Berücksichtigung seiner 
Aufgaben ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Durchführung der 
Sanierungsmaßnahmen besteht. 
 
(3) Die Gemeinde kann die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen und die 
Errichtung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im 
Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 auf Grund eines Vertrags ganz oder teil-
weise dem Eigentümer überlassen. Ist die zügige und zweckmäßige Durch-
führung der vertraglich übernommenen Maßnahmen nach Satz 1 durch ein-
zelne Eigentümer nicht gewährleistet, hat die Gemeinde insoweit für die 
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Durchführung der Maßnahmen zu sorgen oder sie selbst zu übernehmen. 
 
 
§ 147 (Ordnungsmaßnahmen) 
 
Die Durchführung der Ordnungsmaßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde; hier-
zu gehören 
 

1. die Bodenordnung einschließlich des Erwerbs von Grundstücken, 
 

2. der Umzug von Bewohnern und Betrieben, 
 

3. die Freilegung von Grundstücken, 
 

4. die Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen sowie 
 

5. sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit die Baumaßnahmen 
durchgeführt werden können. 

 
Als Ordnungsmaßnahme gilt auch die Bereitstellung von Flächen und die 
Durchführung von Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3, so 
weit sie gemäß § 9 Abs. 1a an anderer Stelle den Grundstücken, auf denen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, ganz oder teilweise zuge-
ordnet sind. Durch die Sanierung bedingte Erschließungsanlagen einschließ-
lich Ersatzanlagen können außerhalb des förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiets liegen. 
 
 
§ 148 (Baumaßnahmen) 
 
(1) Die Durchführung von Baumaßnahmen bleibt den Eigentümern überlas-
sen, so weit die zügige und zweckmäßige Durchführung durch sie gewährleis-
tet ist; der Gemeinde obliegt jedoch 
 

1. für die Errichtung und Änderung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-
tungen zu sorgen und 
 

2. die Durchführung sonstiger Baumaßnahmen, so weit sie selbst Eigen-
tümerin ist oder nicht gewährleistet ist, dass diese vom einzelnen Ei-
gentümer zügig und zweckmäßig durchgeführt werden. 

 
Ersatzbauten, Ersatzanlagen und durch die Sanierung bedingte Gemeinbe-
darfs- und Folgeeinrichtungen können außerhalb des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiets liegen. 
 
(2) Zu den Baumaßnahmen gehören 
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1. die Modernisierung und Instandsetzung, 
 
2. die Neubebauung und die Ersatzbauten, 
 
3. die Errichtung und Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrich-

tungen sowie 
 
4. die Verlagerung oder Änderung von Betrieben. 

 
Als Baumaßnahmen gelten auch Maßnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 
1a Abs. 3, so weit sie auf den Grundstücken durchgeführt werden, auf denen 
Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. 
 
 
§ 149 (Kosten- und Finanzierungsübersicht) 
 
(1) Die Gemeinde hat nach dem Stand der Planung eine Kosten- und Finan-
zierungsübersicht aufzustellen. Die Übersicht ist mit den Kosten- und Finan-
zierungsvorstellungen anderer Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die Sanierung berührt wird, abzustimmen und der höheren Ver-
waltungsbehörde vorzulegen. 
 
(2) In der Kostenübersicht hat die Gemeinde die Kosten der Gesamtmaßnah-
me darzustellen, die ihr voraussichtlich entstehen. Die Kosten anderer Träger 
öffentlicher Belange für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung 
sollen nachrichtlich angegeben werden. 
 
(3) In der Finanzierungsübersicht hat die Gemeinde ihre Vorstellungen über 
die Deckung der Kosten der Gesamtmaßnahme darzulegen. Finanzierungs- 
und Förderungsmittel auf anderer gesetzlicher Grundlage sowie die Finanzie-
rungsvorstellungen anderer Träger öffentlicher Belange sollen nachrichtlich 
angegeben werden. 
 
(4) Die Kosten- und Finanzierungsübersicht kann mit Zustimmung der nach 
Landesrecht zuständigen Behörde auf den Zeitraum der mehrjährigen Finanz-
planung der Gemeinde beschränkt werden. Das Erfordernis, die städtebauli-
che Sanierungsmaßnahme innerhalb eines absehbaren Zeitraums durchzu-
führen, bleibt unberührt. 
 
(5) Die Gemeinde und die höhere Verwaltungsbehörde können von anderen 
Trägern öffentlicher Belange Auskunft über deren eigene Absichten im förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet und ihre Kosten- und Finanzierungsvorstel-
lungen verlangen. 
 
(6) Die höhere Verwaltungsbehörde kann von der Gemeinde Ergänzungen 
oder Änderungen der Kosten- und Finanzierungsübersicht verlangen. Sie hat 
für ein wirtschaftlich sinnvolles Zusammenwirken der Gemeinde und der ande-
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ren Träger öffentlicher Belange bei der Durchführung ihrer Maßnahmen zu 
sorgen und die Gemeinde bei der Beschaffung von Förderungsmitteln aus öf-
fentlichen Haushalten zu unterstützen. 
 
 
§ 150 (Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen 
Versorgung dienen) 
 
(1) Stehen in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Anlagen der öf-
fentlichen Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Wärme, Telekommunika-
tionsdienstleistungen oder Anlagen der Abwasserwirtschaft infolge der Durch-
führung der Sanierung nicht mehr zur Verfügung und sind besondere Aufwen-
dungen erforderlich, die über das bei ordnungsgemäßer Wirtschaft erforderli-
che Maß hinausgehen, zum Beispiel der Ersatz oder die Verlegung dieser An-
lagen, hat die Gemeinde dem Träger der Aufgabe die ihm dadurch entstehen-
den Kosten zu erstatten. Vorteile und Nachteile, die dem Träger der Aufgabe 
im Zusammenhang damit entstehen, sind auszugleichen. 
 
(2) Kommt eine Einigung über den Erstattungsbetrag nicht zu Stande, ent-
scheidet die höhere Verwaltungsbehörde. 
 
 
§ 151 (Abgaben- und Auslagenbefreiung).  
 
(1) Frei von Gebühren und ähnlichen nichtsteuerlichen Abgaben sowie von 
Auslagen sind Geschäfte und Verhandlungen 
 

1. zur Vorbereitung oder Durchführung von städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen, 
 

2. zur Durchführung von Erwerbsvorgängen, 
 

3. zur Gründung oder Auflösung eines Unternehmens, dessen Ge-
schäftszweck ausschließlich darauf gerichtet ist, als Sanierungsträger 
tätig zu werden. 

 
(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines Grundstücks sowie 
bei der Bestellung oder Veräußerung eines Erbbaurechts der vereinbarte Ge-
genwert für das Grundstück oder das Recht über dem Wert, der sich in An-
wendung des Absatzes 1 ergibt, liegt auch hierin eine wesentliche Erschwe-
rung der Sanierung im Sinne des § 145 Abs. 2. Dies gilt nicht, wenn in den 
Fällen des § 154 Abs. 3 Satz 2 oder 3 die Verpflichtung zur Entrichtung des 
Ausgleichsbetrags erloschen ist. 
 
(3) Erwerbsvorgänge im Sinne von Absatz 1 Nr. 2 sind 
 

1. der Erwerb eines Grundstücks durch eine Gemeinde oder durch einen 
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Rechtsträger im Sinne der §§ 157 und 205 zur Vorbereitung oder 
Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen. Hierzu 
gehört auch der Erwerb eines Grundstücks zur Verwendung als Aus-
tausch- oder Ersatzland im Rahmen von städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen; 
 

2. der Erwerb eines Grundstücks durch eine Person, die zur Vorbereitung 
oder Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen oder 
zur Verwendung als Austausch- oder Ersatzland ein Grundstück über-
eignet oder verloren hat. Die Abgabenbefreiung wird nur gewährt 
 

a) beim Erwerb eines Grundstücks im Sanierungsgebiet, in dem 
das übereignete oder verlorene Grundstück liegt, bis zum Ab-
schluss der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme, 
 

b) in anderen Fällen bis zum Ablauf von zehn Jahren, gerechnet 
von dem Zeitpunkt ab, in dem das Grundstück übereignet oder 
verloren wurde; 
 

3. der Erwerb eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen 
Grundstücks, so weit die Gegenleistung in der Hingabe eines in dem-
selben Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks besteht; 
 

4. der Erwerb eines Grundstücks, der durch die Begründung, das Beste-
hen oder die Auflösung eines Treuhandverhältnisses im Sinne des § 
160 oder des § 161 bedingt ist. 

 
 
Dritter Abschnitt  
Besondere sanierungsrechtliche Vorschriften 
 
 
§ 152 (Anwendungsbereich) 
 
Die Vorschriften dieses Abschnitts sind im förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet anzuwenden, sofern die Sanierung nicht im vereinfachten Sanierungs-
verfahren durchgeführt wird. 
 
 
§ 153 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, 
Kaufpreise, Umlegung) 
 
(1) Sind auf Grund von Maßnahmen, die der Vorbereitung oder Durchführung 
der Sanierung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet dienen, nach den 
Vorschriften dieses Gesetzbuchs Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen 
zu gewähren, werden bei deren Bemessung Werterhöhungen, die lediglich 
durch die Aussicht auf die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder ihre 
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Durchführung eingetreten sind, nur insoweit berücksichtigt, als der Betroffene 
diese Werterhöhungen durch eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkt 
hat. Änderungen in den allgemeinen Wertverhältnissen auf dem 
Grundstücksmarkt sind zu berücksichtigen. 
 
(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines Grundstücks sowie 
bei der Bestellung oder Veräußerung eines Erbbaurechts der vereinbarte Ge-
genwert für das Grundstück oder das Recht über dem Wert, der sich in An-
wendung des Absatzes 1 ergibt, liegt auch hierin eine wesentliche Erschwe-
rung der Sanierung im Sinne des § 145 Abs. 2 
 
(3) Die Gemeinde oder der Sanierungsträger darf beim Erwerb eines Grund-
stücks keinen höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender 
Anwendung des Absatzes 1 ergibt. In den Fällen des § 144 Abs. 4 Nr. 4 und 5 
darf der Bedarfsträger keinen höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in 
entsprechender Anwendung des Absatzes 1 ergibt. 
 
(4) Bei der Veräußerung nach den §§ 89 und 159 Abs. 3 ist das Grundstück 
zu dem Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die rechtliche und tatsäch-
liche Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt. § 154 
Abs. 5 ist dabei auf den Teil des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der 
der durch die Sanierung bedingten Werterhöhung des Grundstücks entspricht.
 
(5) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet sind 
 

1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 2 und im Falle 
der Geldabfindung nach § 59 Abs. 2 und 4 bis 6 sowie den §§ 60 und 
61 Abs. 2 entsprechend anzuwenden; 

 
2. Wertänderungen, die durch die rechtliche und tatsächliche Neuord-

nung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets eintreten, bei der 
Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 3 und 4 und im Falle des Geld-
ausgleichs nach § 59 Abs. 2 sowie den §§ 60 und 61 Abs. 2 zu be-
rücksichtigen; 

 
3. § 58  

 
nicht anzuwenden. 
 
 
§ 154 (Ausgleichsbetrag des Eigentümers) 
 
(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelege-
nen Grundstücks hat zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen 
Ausgleichsbetrag in Geld zu entrichten, der der durch die Sanierung bedingten 
Erhöhung des Bodenwerts seines Grundstücks entspricht. Miteigentümer haf-
ten als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
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Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
heranzuziehen. Werden im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Erschlie-
ßungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 hergestellt, erweitert oder verbes-
sert, sind Vorschriften über die Erhebung von Beiträgen für diese Maßnahmen 
auf Grundstücke im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nicht anzuwen-
den. Satz 3 gilt entsprechend für die Anwendung der Vorschrift über die Erhe-
bung von Kostenerstattungsbeträgen im Sinne des § 135a Abs. 3. 
  
(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwerts des Grund-
stücks besteht aus dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für 
das Grundstück ergeben würde, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt 
noch durchgeführt worden wäre (Anfangswert), und dem Bodenwert, der sich 
für das Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert). 
 
(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, dass der Ausgleichsbe-
trag abweichend von Absatz 1 Satz 1 ausgehend von dem Aufwand (ohne die 
Kosten seiner Finanzierung) für die Erweiterung oder Verbesserung von Er-
schließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 (Verkehrsanlagen) 
in dem Sanierungsgebiet zu berechnen ist; Voraussetzung für den Erlass der 
Satzung sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanierungsbedingte Erhöhung der 
Bodenwerte der Grundstücke in dem Sanierungsgebiet nicht wesentlich über 
der Hälfte dieses Aufwands liegt. In der Satzung ist zu bestimmen, bis zu wel-
cher Höhe der Aufwand der Berechnung zu Grunde zu legen ist; sie darf 50 
vom Hundert nicht übersteigen. Im Geltungsbereich der Satzung berechnet 
sich der Ausgleichsbetrag für das jeweilige Grundstück nach dem Verhältnis 
seiner Fläche zur Gesamtfläche; als Gesamtfläche ist die Fläche des Sanie-
rungsgebiets ohne die Flächen für die Verkehrsanlagen zu Grunde zu legen. § 
128 Abs. 1 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sanierung (§§ 162 und 163) 
zu entrichten. Die Gemeinde kann die Ablösung im Ganzen vor Abschluss der 
Sanierung zulassen; dabei kann zur Deckung von Kosten der Sanierungs-
maßnahme auch ein höherer Betrag als der Ausgleichsbetrag vereinbart wer-
den. Die Gemeinde soll auf Antrag des Ausgleichsbetragspflichtigen den Aus-
gleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn der Ausgleichsbetragspflichtige an 
der Festsetzung vor Abschluss der Sanierung ein berechtigtes Interesse hat 
und der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Sicherheit ermittelt werden kann. 
 
(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Bescheid an; der Betrag 
wird einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids fällig. Vor der Fest-
setzung des Ausgleichsbetrags ist dem Ausgleichsbetragspflichtigen Gele-
genheit zur Stellungnahme und Erörterung der für die Wertermittlung seines 
Grundstücks maßgeblichen Verhältnisse sowie der nach § 155 Abs. 1 anre-
chenbaren Beträge innerhalb angemessener Frist zu geben. Der Ausgleichs-
betrag ruht nicht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
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(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers in 
ein Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern diesem nicht zugemutet werden 
kann, die Verpflichtung bei Fälligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln zu e
füllen. Die Darlehensschuld ist mit höchstens 6 vom Hundert jährlich zu ver-
zinsen und mit 5 vom Hundert zuzüglich der ersparten Zinsen jährlich zu til-
gen. Der Tilgungssatz kann im Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herabgesetzt 
werden und das Darlehen niedrig verzinslich oder zinsfrei gestellt werden, 
wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten o-
der zur Vermeidung einer von dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu ver-
tretenden Unwirtschaftlichkeit der Grundstücksnutzung geboten ist. Die Ge-
meinde soll den zur Finanzierung der Neubebauung, Modernisierung oder In-
standsetzung erforderlichen Grundpfandrechten den Vorrang vor einem zur 
Sicherung ihres Tilgungsdarlehens bestellten Grundpfandrecht einräumen. 

r-

 
(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern auf den nach den Absätzen 1 
bis 4 zu entrichtenden Ausgleichsbetrag Vorauszahlungen verlangen, sobald 
auf dem Grundstück eine den Zielen und Zwecken der Sanierung entspre-
chende Bebauung oder sonstige Nutzung zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind 
sinngemäß anzuwenden. 
 
 
§ 155 (Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen) 
 
(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen, 
 

1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile oder Bodenwerterhö-
hungen des Grundstücks, die bereits in einem anderen Verfahren, ins-
besondere in einem Enteignungsverfahren berücksichtigt worden sind; 
für Umlegungsverfahren bleibt Absatz 2 unberührt, 

 
2. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer zu-

lässigerweise durch eigene Aufwendungen bewirkt hat; so weit der Ei-
gentümer gemäß § 146 Abs. 3 Ordnungsmaßnahmen durchgeführt 
oder Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 3 errichtet oder geändert hat, sind jedoch die ihm entstan-
denen Kosten anzurechnen, 

 
3. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer beim 

Erwerb des Grundstücks als Teil des Kaufpreises in einem den Vor-
schriften der Nummern 1 und 2 sowie des § 154 entsprechenden Be-
trag zulässigerweise bereits entrichtet hat. 

 
(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine Umlegung nach Maßgabe des § 
153 Abs. 5 durchgeführt worden ist. 
 
(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder für 
zu bezeichnende Teile des Sanierungsgebiets von der Festsetzung des Aus-
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gleichsbetrags absehen, wenn 
 

1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachtlich ermittelt worden ist 
und 
 

2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbetrags in 
keinem Verhältnis zu den möglichen Einnahmen steht. 

 
Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch getroffen werden, bevor die Sanie-
rung abgeschlossen ist. 
 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Erhebung des Ausgleichsbetrags 
ganz oder teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur 
Vermeidung unbilliger Härten geboten ist. Die Freistellung kann auch vor Ab-
schluss der Sanierung erfolgen. 
 
(5) Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Bei-
träge einschließlich der Bestimmungen über die Stundung und den Erlass 
entsprechend anzuwenden. 
 
(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ordnungsmaßnahmen oder Kosten für 
die Errichtung oder Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im 
Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 entstanden, hat die Gemeinde sie ihm zu 
erstatten, so weit sie über den nach § 154 und Absatz 1 ermittelten Aus-
gleichsbetrag hinausgehen und die Erstattung nicht vertraglich ausgeschlos-
sen wurde. 
 
 
§ 156 (Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festlegung) 
 
(1) Beitragspflichten für Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2, die 
vor der förmlichen Festlegung entstanden sind, bleiben unberührt. Entspre-
chendes gilt für Kostenerstattungsbeträge im Sinne des § 135a Abs. 3. 
 
(2) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsge-
biets in einem Umlegungsverfahren, das sich auf Grundstücke im Gebiet be-
zieht, den Umlegungsplan nach § 66 Abs. 1 aufgestellt oder ist eine Vorweg-
entscheidung nach § 76 getroffen worden, bleibt es dabei. 
 
(3) Hat die Enteignungsbehörde vor der förmlichen Festlegung des Sanie-
rungsgebiets den Enteignungsbeschluss nach § 113 für ein in dem Gebiet ge-
legenes Grundstück erlassen oder ist eine Einigung nach § 110 beurkundet 
worden, sind die Vorschriften des Ersten Kapitels weiter anzuwenden. 
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§ 156a (Kosten und Finanzierung der Sanierungsmaßnahme) 
 
(1) Ergibt sich nach der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahme und der Übertragung eines Treuhandvermögens des Sanierungsträ-
gers auf die Gemeinde bei ihr ein Überschuss der bei der Vorbereitung und 
Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme erzielten Einnah-
men über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist 
dieser Überschuss auf die Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen 
Grundstücke zu verteilen. Maßgebend sind die Eigentumsverhältnisse bei der 
Bekanntmachung des Beschlusses über die förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebiets. Ist nach diesem Zeitpunkt das Eigentum gegen Entgelt übertra-
gen worden, so steht der auf das Grundstück entfallende Anteil dem früheren 
Eigentümer und dem Eigentümer, der zu einem Ausgleichsbetrag nach § 154 
herangezogen worden ist, je zur Hälfte zu. 
 
(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfallenden Anteile des Überschusses 
sind nach dem Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke im Sinne des § 
154 Abs. 2 zu bestimmen. 
 
(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des Überschusses Zuschüsse ab-
zuziehen, die ihr oder Eigentümern aus Mitteln eines anderen öffentlichen 
Haushalts zur Deckung von Kosten der Vorbereitung oder Durchführung der 
Sanierungsmaßnahme gewährt worden sind. Im Übrigen bestimmt sich das Ver-
fahren zur Verteilung des Überschusses nach landesrechtlichen Regelungen. 
 
 
Vierter Abschnitt  
Sanierungsträger und andere Beauftragte 
 
 
§ 157 (Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde) 
 
(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbe-
reitung oder Durchführung der Sanierung obliegen, eines geeigneten Beauf-
tragten bedienen. Sie darf jedoch die Aufgabe, 
 

1. städtebauliche Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die der Ge-
meinde nach den §§ 146 bis 148 obliegen, 
 

2. Grundstücke oder Rechte an ihnen zur Vorbereitung oder Durchfüh-
rung der Sanierung im Auftrag der Gemeinde zu erwerben, 
 

3. der Sanierung dienende Mittel zu bewirtschaften, 
 
nur einem Unternehmen (Sanierungsträger) übertragen, das die Vorausset-
zungen für die Übernahme der Aufgaben als Sanierungsträger nach § 158 er-
füllt. 
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(2) Die Gemeinde soll die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Aufgaben ei-
nes für eigene Rechnung tätigen Sanierungsträgers nicht demselben Unter-
nehmen oder einem rechtlich oder wirtschaftlich von ihm abhängigen Unter-
nehmen übertragen. 
 
 
§ 158 (Voraussetzung für die Beauftragung als Sanierungsträger) 
 
Dem Unternehmen können die Aufgaben als Sanierungsträger nur übertragen 
werden, wenn 
 

1. das Unternehmen nicht selbst als Bauunternehmen tätig oder von ei-
nem Bauunternehmen abhängig ist, 
 

2. das Unternehmen nach seiner Geschäftstätigkeit und seinen wirt-
schaftlichen Verhältnissen geeignet und in der Lage ist, die Aufgaben 
eines Sanierungsträgers ordnungsgemäß zu erfüllen, 
 

3. das Unternehmen, sofern es nicht bereits kraft Gesetzes einer jährli-
chen Prüfung seiner Geschäftstätigkeit und seiner wirtschaftlichen 
Verhältnisse unterliegt, sich einer derartigen Prüfung unterworfen hat 
oder unterwirft, 
 

4. die zur Vertretung berufenen Personen sowie die leitenden Angestell-
ten die erforderliche geschäftliche Zuverlässigkeit besitzen. 

 
 
§ 159 (Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger) 
 
(1) Der Sanierungsträger erfüllt die ihm von der Gemeinde übertragenen Auf-
gaben nach § 157 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 im eigenen Namen für Rechnung 
der Gemeinde als deren Treuhänder oder im eigenen Namen für eigene 
Rechnung. Die ihm von der Gemeinde übertragene Aufgabe nach § 157 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 erfüllt er im eigenen Namen für Rechnung der Gemeinde als 
deren Treuhänder. Der Sanierungsträger hat der Gemeinde auf Verlangen 
Auskunft zu erteilen. 
 
(2) Die Gemeinde und der Sanierungsträger legen mindestens die Aufgaben, 
die Rechtsstellung, in der sie der Sanierungsträger zu erfüllen hat, eine von 
der Gemeinde hierfür zu entrichtende angemessene Vergütung und die Be-
fugnis der Gemeinde zur Erteilung von Weisungen durch schriftlichen Vertrag 
fest. Der Vertrag bedarf nicht der Form des § 311b Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. Er kann von jeder Seite nur aus wichtigem Grund gekündigt 
werden. 
 
(3) Der Sanierungsträger ist verpflichtet, die Grundstücke, die er nach Über-
tragung der Aufgabe zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung er-
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worben hat, nach Maßgabe des § 89 Abs. 3 und 4 und unter Beachtung der 
Weisungen der Gemeinde zu veräußern. Er hat die Grundstücke, die er nicht 
veräußert hat, der Gemeinde anzugeben und auf ihr Verlangen an Dritte oder 
an sie zu veräußern. 
 
(4) Ist in dem von dem Erwerber an den Sanierungsträger entrichteten Kauf-
preis ein Betrag enthalten, der nach den §§ 154 und 155 vom Eigentümer zu 
tragen wäre, hat der Sanierungsträger diesen Betrag an die Gemeinde abzu-
führen oder mit ihr zu verrechnen. In den Fällen des § 153 Abs. 4 Satz 2 hat 
der Sanierungsträger Ansprüche aus dem Darlehen auf Verlangen entweder 
an die Gemeinde abzutreten und empfangene Zinsen und Tilgungen an sie 
abzuführen oder sie mit ihr zu verrechnen. 
 
(5) Der Sanierungsträger hat für die Grundstücke, deren Eigentümer er bleibt, 
an die Gemeinde Ausgleichsbeträge nach Maßgabe der §§ 154 und 155 zu 
entrichten. 
 
(6) Kündigt die Gemeinde im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ü-
ber das Vermögen des für eigene Rechnung tätigen Sanierungsträgers den 
mit diesem geschlossenen Vertrag, kann sie vom Insolvenzverwalter verlan-
gen, ihr die im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstü-
cke, die der Sanierungsträger nach Übertragung der Aufgaben zur Vorberei-
tung oder Durchführung der Sanierung erworben hat, gegen Erstattung der 
vom Sanierungsträger erbrachten Aufwendungen zu übereignen. Der Insol-
venzverwalter ist verpflichtet, der Gemeinde ein Verzeichnis dieser Grundstü-
cke zu übergeben. Die Gemeinde kann ihren Anspruch nur binnen sechs Mo-
naten nach Übergabe des Grundstücksverzeichnisses geltend machen. Im 
Übrigen haftet die Gemeinde den Gläubigern von Verbindlichkeiten aus der 
Durchführung der Ordnungsmaßnahmen wie ein Bürge, so weit sie aus dem 
Vermögen des Sanierungsträgers im Insolvenzverfahren keine vollständige 
Befriedigung erlangt haben. 
 
(7)(weggefallen) 
 
 
§ 160 (Treuhandvermögen) 
 
(1) Ist dem Sanierungsträger eine Aufgabe als Treuhänder der Gemeinde ü-
bertragen, erfüllt er sie mit einem Treuhandvermögen in eigenem Namen für 
Rechnung der Gemeinde. Der Sanierungsträger erhält von der Gemeinde für 
den Rechtsverkehr eine Bescheinigung über die Übertragung der Aufgabe als 
Treuhänder. Er soll bei Erfüllung der Aufgabe seinem Namen einen das Treu-
handverhältnis kennzeichnenden Zusatz hinzufügen. 
 
(2) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat das in Erfüllung der Auf-
gabe gebildete Treuhandvermögen getrennt von anderem Vermögen zu ver-
walten. 
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(3) Zum Treuhandvermögen gehören die Mittel, die die Gemeinde dem Sanie-
rungsträger zur Erfüllung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zum Treuhand-
vermögen gehört auch, was der Sanierungsträger mit Mitteln des Treuhand-
vermögens oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich auf das Treuhandvermö-
gen bezieht, oder auf Grund eines zum Treuhandvermögen gehörenden 
Rechts oder als Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung ei-
nes zum Treuhandvermögen gehörenden Gegenstands erwirbt. 
 
(4) Die Gemeinde gewährleistet die Erfüllung der Verbindlichkeiten, für die der 
Sanierungsträger mit dem Treuhandvermögen haftet. Mittel, die der Sanie-
rungsträger darlehensweise von einem Dritten erhält, gehören nur dann zum 
Treuhandvermögen, wenn die Gemeinde der Darlehensaufnahme schriftlich 
zugestimmt hat. Das Gleiche gilt für eigene Mittel, die der Sanierungsträger 
einbringt. 
 
(5) Grundstücke im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, die der Sanie-
rungsträger vor oder nach Übertragung der Aufgabe mit Mitteln, die nicht zum 
Treuhandvermögen gehören, oder unter Hergabe von eigenem Austauschland 
erworben hat, hat er auf Verlangen der Gemeinde gegen Ersatz seiner Auf-
wendungen in das Treuhandvermögen zu überführen. Dabei sind als Grund-
stückswerte die Werte zu berücksichtigen, die sich in Anwendung des § 153 
Abs. 1 ergeben. 
 
(6) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat der Gemeinde nach Been-
digung seiner Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. Er hat nach Beendigung sei-
ner Tätigkeit das Treuhandvermögen einschließlich der Grundstücke, die er 
nicht veräußert hat, auf die Gemeinde zu übertragen. Von der Übertragung an 
haftet die Gemeinde anstelle des Sanierungsträgers für die noch bestehenden 
Verbindlichkeiten, für diedieser mit dem Treuhandvermögen gehaftet hat. 
 
(7) Der Sanierungsträger darf vor der Übertragung nach Absatz 6 die 
Grundstücke des Treuhandvermögens, die er unter Hergabe von entspre-
chendem nicht zum Treuhandvermögen gehörendem eigenem Austauschland 
oder mindestens zwei Jahre, bevor ihm die Gemeinde einen mit der Sanie-
rung zusammenhängenden Auftrag erteilt hat, erworben und in das Treuhand-
vermögen überführt hat, in sein eigenes Vermögen zurück überführen. Sind 
die von ihm in das Treuhandvermögen überführten Grundstücke veräußert 
oder im Rahmen der Ordnungsmaßnahmen zur Bildung neuer Grundstücke 
verwendet oder sind ihre Grenzen verändert worden, kann der Sanierungsträ-
ger andere Grundstücke, die wertmäßig seinen in das Treuhandvermögen ü-
berführten Grundstücken entsprechen, in sein eigenes Vermögen zurück 
überführen; er bedarf hierzu der Genehmigung der Gemeinde. Er hat dem
Treuhandvermögen den Verkehrswert der Grundstücke zu erstatten, der sich 
durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiets ergibt. 
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§ 161 (Sicherung des Treuhandvermögens) 
 
(1) Der Sanierungsträger haftet Dritten mit dem Treuhandvermögen nicht für 
Verbindlichkeiten, die sich nicht auf das Treuhandvermögen beziehen. 
 
(2) Wird in das Treuhandvermögen wegen einer Verbindlichkeit, für die der 
Sanierungsträger nicht mit dem Treuhandvermögen haftet, die Zwangsvoll-
streckung betrieben, kann die Gemeinde auf Grund des Treuhandverhältnis-
ses gegen die Zwangsvollstreckung nach Maßgabe des § 771 der Zivilpro-
zessordnung Widerspruch, der Sanierungsträger unter entsprechender An-
wendung des § 767 Abs. 1 der Zivilprozessordnung 
Einwendungen geltend machen. 
 
(3) Das Treuhandverhältnis erlischt mit der Eröffnung des Konkursverfahrens 
über das Vermögen des Sanierungsträgers. Das Treuhandvermögen gehört 
nicht zur Konkursmasse. Der Konkursverwalter hat das Treuhandvermögen 
auf die Gemeinde zu übertragen und bis zur Übertragung zu verwalten. Von 
der Übertragung an haftet die Gemeinde anstelle des Sanierungsträgers für 
die Verbindlichkeiten, für die dieser mit dem Treuhandvermögen gehaftet hat. 
Die mit der Eröffnung des Konkursverfahrens verbundenen Rechtsfolgen tre-
ten hinsichtlich der Verbindlichkeiten nicht ein. § 418 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ist nicht anzuwenden. 
 
 
Fünfter Abschnitt  
Abschluss der Sanierung 
 
 
§ 162 (Aufhebung der Sanierungssatzung) 
 
(1) Die Sanierungssatzung ist aufzuheben, wenn 
 

1. die Sanierung durchgeführt ist oder 
 

2. die Sanierung sich als undurchführbar erweist oder 
 

3. die Sanierungsabsicht aus anderen Gründen aufgegeben wird oder 
 
4. die nach § 142 Abs. 3 Satz 3 oder 4 für die Durchführung der Sanierung 
festgelegte Frist abgelaufen ist. 

 
Sind diese Voraussetzungen nur für einen Teil des förmlich festgelegten Sa-
nierungsgebiets gegeben, ist die Satzung für diesen Teil aufzuheben. 
 
(2) Der Beschluss der Gemeinde, durch den die förmliche Festlegung des Sa-
nierungsgebiets ganz oder teilweise aufgehoben wird, ergeht als Satzung. Die 
Satzung ist ortsüblich bekanntzumachen. Die Gemeinde kann auch ortsüblich 
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bekannntmachen, dass eine Satzung zur Aufhebung der förmlichen Festle-
gung des Sanierungsgebiets beschlossen worden ist; § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 
ist entsprechend anzuwenden. Mit der Bekanntmachung wird die Satzung 
rechtsverbindlich. 
 
(3) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, die Sanierungsvermerke zu lö-
schen. 
 
 
§ 163 (Fortfall von Rechtswirkungen für einzelne Grundstücke) 
 
(1) Die Gemeinde kann die Sanierung für ein Grundstück als abgeschlossen 
erklären, wenn entsprechend den Zielen und Zwecken der Sanierung 
 

1. das Grundstück bebaut ist oder in sonstiger Weise genutzt wird oder 
 

2. das Gebäude modernisiert oder instandgesetzt ist. 
 
Auf Antrag des Eigentümers hat die Gemeinde die Sanierung für das Grund-
stück als abgeschlossen zu erklären. 
 
(2) Die Gemeinde kann bereits vor dem in Absatz 1 bezeichneten Zeitpunkt 
die Durchführung der Sanierung für einzelne Grundstücke durch Bescheid an 
die Eigentümer für abgeschlossen erklären, wenn die den Zielen und Zwecken 
der Sanierung entsprechende Bebauung oder sonstige Nutzung oder die Mo-
dernisierung oder Instandsetzung auch ohne Gefährdung der Ziele und Zwe-
cke der Sanierung zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. Ein Rechtsan-
spruch auf Abgabe der Erklärung besteht in diesem Fall nicht. 
 
(3) Mit der Erklärung entfällt die Anwendung der §§ 144, 145 und 153 für die-
ses Grundstück. Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, den Sanierungs-
vermerk zu löschen. 
 
 
§ 164 (Anspruch auf Rückübertragung) 
 
(1) Wird die Sanierungssatzung aus den in § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 
bezeichneten Gründen aufgehoben oder ist im Falle der Aufhebung nach § 
162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 die Sanierung nicht durchgeführt worden, hat der frü-
here Eigentümer eines Grundstücks einen Anspruch gegenüber dem jeweili-
gen Eigentümer auf Rückübertragung dieses Grundstücks, wenn es die Ge-
meinde oder der Sanierungsträger von ihm nach der förmlichen Festlegung 
des Sanierungsgebiets zur Durchführung der Sanierung freihändig oder nach 
den Vorschriften dieses Gesetzbuchs ohne Hergabe von entsprechendem 
Austauschland, Ersatzland oder Begründung von Rechten der in § 101 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Art erworben hatte. 
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(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn 
 

1. das Grundstück als Baugrundstück für den Gemeinbedarf oder als 
Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünfläche in einem Bebauungsplan 
festgesetzt ist oder für sonstige öffentliche Zwecke benötigt wird oder 
 

2. der frühere Eigentümer selbst das Grundstück im Wege der Enteig-
nung erworben hatte oder 
 

3. der Eigentümer mit der zweckgerechten Verwendung des Grundstücks 
begonnen hat oder 
 

4. das Grundstück auf Grund des § 89 oder des § 159 Abs. 3 an einen 
Dritten veräußert wurde oder 
 

5. die Grundstücksgrenzen erheblich verändert worden sind. 
 
(3) Die Rückübertragung kann nur binnen zwei Jahren seit der Aufhebung der 
Sanierungssatzung verlangt werden. 
 
(4) Der frühere Eigentümer hat als Kaufpreis den Verkehrswert zu zahlen, den 
das Grundstück im Zeitpunkt der Rückübertragung hat. 
 
(5) Ein Anspruch auf Rückenteignung nach § 102 bleibt unberührt. Die dem 
Eigentümer zu gewährende Entschädigung nach § 103 bemisst sich nach 
dem Verkehrswert des Grundstücks, der sich auf Grund des rechtlichen und 
tatsächlichen Zustands im Zeitpunkt der Aufhebung der förmlichen Festlegung 
ergibt. 
 
 
Sechster Abschnitt  
Städtebauförderung 
 
 
§ 164 a (Einsatz von Städtebauförderungsmitteln) 
 
(1) Zur Deckung der Kosten der einheitlichen Vorbereitung und zügigen 
Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme als Einheit (Ge-
samtmaßnahme) werden Finanzierungs- und Förderungsmittel (Städtebauför-
derungsmittel) eingesetzt. Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanie-
rung, deren Finanzierung oder Förderung auf anderer gesetzlicher Grundlage 
beruht, sollen die in den jeweiligen Haushaltsgesetzen zur Verfügung gestell-
ten Finanzierungs- oder Förderungsmittel soeingesetzt werden, dass die 
Maßnahmen im Rahmen der Sanierung durchgeführt werden können. 
 
(2) Städtebauförderungsmittel können eingesetzt werden für 
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1. die Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen (§ 140), 
 

2. die Durchführung von Ordnungsmaßnahmen nach § 147 einschließlich 
Entschädigungen, so weit durch sie kein bleibender Gegenwert erlangt 
wird; zu den Kosten der Ordnungsmaßnahmen gehören nicht die per-
sönlichen oder sachlichen Kosten der Gemeindeverwaltung, 
 

3. die Durchführung von Baumaßnahmen nach § 148, 
 

4. die Gewährung einer angemessenen Vergütung von nach Maßgabe 
dieses Gesetzes beauftragten Dritten, 
 

5. die Verwirklichung des Sozialplans nach § 180 sowie die Gewährung 
eines Härteausgleichs nach § 181. 

 
(3) Städtebauförderungsmittel können für Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen im Sinne des § 177 eingesetzt werden. So weit nichts an-
deres vereinbart ist, gilt dies auch für entsprechende Maßnahmen, zu deren 
Durchführung sich der Eigentümer gegenüber der Gemeinde vertraglich ver-
pflichtet hat, sowie für darüber hinausgehende Maßnahmen, die der Erhal-
tung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes die-
nen, das wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen 
Bedeutung erhalten bleiben soll. 
 
 
§ 164b (Verwaltungsvereinbarung) 
 
(1) Der Bund kann zur Förderung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen 
nach Artikel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes den Ländern nach Maßgabe 
des jeweiligen Haushaltsgesetzes Finanzhilfen für Investitionen der Gemein-
den und Gemeindeverbände nach einem in gleicher Weise geltenden, allge-
meinen und sachgerechten Maßstab gewähren. Der Maßstab und das Nähere 
für den Einsatz der Finanzhilfen werden durch Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern festgelegt. 
 
(2) Schwerpunkt für den Einsatz solcher Finanzhilfen sind 
 

1. die Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren in ihrer städtebauli-
chen Funktion unter besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus 
sowie der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 
 

2. die Wiedernutzung von Flächen, insbesondere der in Innenstädten 
brachliegenden Industrie-, Konversions- oder Eisenbahnflächen, zur 
Errichtung von Wohn- und Arbeitsstätten, Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen unter Berücksichtigung ihrer funktional sinnvollen Zuord-
nung (Nutzungsmischung) sowie von umweltschonenden, kosten- und 
flächensparenden Bauweisen, 
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3. städtebauliche Maßnahmen zur Behebung sozialer Missstände. 
 
 

§ 165 (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen) 
 
(1) Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheit-
liche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, 
werden nach den Vorschriften dieses Teils vorbereitet und durchgeführt. 
 
(2) Mit städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach Absatz 1 sollen 
Ortsteile und andere Teile des Gemeindegebiets entsprechend ihrer besonde-
ren Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der Gemeinde 
oder entsprechend der angestrebten Entwicklung des Landesgebiets oder der 
Region erstmalig entwickelt oder im Rahmen einer städtebaulichen Neuord-
nung einer neuen Entwicklung zugeführt werden. 
 
(3) Die Gemeinde kann einen Bereich, in dem eine städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahme durchgeführt werden soll, durch Beschluss förmlich als städ-
tebaulichen Entwicklungsbereich festlegen, wenn 
 

1. die Maßnahme den Zielen und Zwecken nach Absatz 2 entspricht, 
 

2. das Wohl der Allgemeinheit die Durchführung der städtebaulichen 
Entwicklungsmaßnahme erfordert, insbesondere zur Deckung eines 
erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten, zur Errichtung von 
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen oder zur Wiedernutzung 
brachliegender Flächen, 
 

3. die mit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme angestrebten Zie-
le und Zwecke durch städtebauliche Verträge nicht erreicht werden 
können oder Eigentümer der von der Maßnahme betroffenen 
Grundstücke unter entsprechender Berücksichtigung des § 166 Abs. 3 
nicht bereit sind, ihre Grundstücke an die Gemeinde oder den von ihr 
beauftragten Entwicklungsträger zu dem Wert zu veräußern, der sich 
in Anwendung des § 169 Abs. 1 Nr. 6 und Abs. 4 ergibt, 
 

4. die zügige Durchführung der Maßnahme innerhalb eines absehbaren 
Zeitraums gewährleistet ist. 

 
Die öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander 
gerecht abzuwägen. 
 
(4) Die Gemeinde hat vor der förmlichen Festlegung des städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichs die vorbereitenden Untersuchungen durchzuführen oder zu 
veranlassen, die erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen über die Festle-
gungsvoraussetzungen nach Absatz 3 zu gewinnen. Die §§ 137 bis 141 sind 
entsprechend anzuwenden. 
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(5) Der städtebauliche Entwicklungsbereich ist so zu begrenzen, dass sich die 
Entwicklung zweckmäßig durchführen lässt. Einzelne Grundstücke, die von 
der Entwicklung nicht betroffen werden, können aus dem Bereich ganz oder 
teilweise ausgenommen werden. Grundstücke, die den in § 26 Nr. 2 und § 35 
Abs. 1 Nr. 7 bezeichneten Zwecken dienen, die in § 26 Nr. 3 bezeichneten 
Grundstücke sowie Grundstücke, für die nach § 1 Abs. 2 des Landbeschaf-
fungsgesetzes ein Anhörungsverfahren eingeleitet worden ist, und bundesei-
gene Grundstücke, bei denen die Absicht, sie für Zwecke der Landesverteidi-
gung zu verwenden, der Gemeinde bekannt ist, dürfen nur mit Zustimmung 
des Bedarfsträgers in den städtebaulichen Entwicklungsbereich einbezogen 
werden. Der Bedarfsträger soll seine Zustimmung erteilen, wenn auch bei Be-
rücksichtigung seiner Aufgaben ein überwiegendes öffentliches Interesse an 
der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme besteht. 
 
(6) Die Gemeinde beschließt die förmliche Festlegung des städtebaulichen 
Entwicklungsbereichs als Satzung (Entwicklungssatzung). In der Entwick-
lungssatzung ist der städtebauliche Entwicklungsbereich zu bezeichnen. 
 
(7) Der Entwicklungssatzung ist eine Begründung beizufügen. In der Begrün-
dung sind die Gründe darzulegen, die die förmliche Festlegung des entwick-
lungsbedürftigen Bereichs rechtfertigen. 
 
(8) Der Beschluss der Entwicklungssatzung ist ortsüblich bekannt zu machen. 
§ 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. In der Bekanntma-
chung nach Satz 1 ist auf die Genehmigungspflicht nach den §§ 144, 145 und 
153 Abs. 2 hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird die Entwicklungssat-
zung rechtsverbindlich. 
 
(9) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die rechtsverbindliche Entwick-
lungssatzung mit. Sie hat hierbei die von der Entwicklungssatzung betroffenen 
Grundstücke einzeln aufzuführen. Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher 
dieser Grundstücke einzutragen, dass eine städtebauliche Entwicklungsmaß-
nahme durchgeführt wird (Entwicklungsvermerk). § 54 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 
3 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 166 (Zuständigkeit und Aufgaben) 
 
(1) Die Entwicklungsmaßnahme wird von der Gemeinde vorbereitet und 
durchgeführt, sofern nicht nach Absatz 4 eine abweichende Regelung getrof-
fen wird. Die Gemeinde hat für den städtebaulichen Entwicklungsbereich ohne 
Verzug Bebauungspläne aufzustellen und, so weit eine Aufgabe nicht nach 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften einem anderen obliegt, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die vorgesehene Entwicklung im städtebauli-
chen Entwicklungsbereich zu verwirklichen. 
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(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ein funkti-
onsfähiger Bereich entsprechend der beabsichtigten städtebaulichen Entwick-
lung und Ordnung entsteht, der nach seinem wirtschaftlichen Gefüge und der 
Zusammensetzung seiner Bevölkerung den Zielen und Zwecken der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme entspricht und in dem eine ordnungsge-
mäße und zweckentsprechende Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und 
Dienstleistungen sichergestellt ist. 
 
(3) Die Gemeinde soll die Grundstücke im städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich erwerben. Dabei soll sie feststellen, ob und in welcher Rechtsform die 
bisherigen Eigentümer einen späteren Erwerb von Grundstücken oder Rech-
ten im Rahmen des § 169 Abs. 6 anstreben. Die Gemeinde soll von dem Er-
werb eines Grundstücks absehen, wenn 
 

1. bei einem baulich genutzten Grundstück die Art und das Maß der bau-
lichen Nutzung bei der Durchführung der Entwicklungsmaßnahme 
nicht geändert werden sollen oder 
 

2. der Eigentümer eines Grundstücks, dessen Verwendung nach den Zie-
len und Zwecken der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme be-
stimmt oder mit ausreichender Sicherheit bestimmbar ist, in der Lage 
ist, das Grundstück binnen angemessener Frist dementsprechend zu 
nutzen, und er sich hierzu verpflichtet. 

 
Erwirbt die Gemeinde ein Grundstück nicht, ist der Eigentümer verpflichtet, ei-
nen Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu entrichten, der der durch die Ent-
wicklungsmaßnahme bedingten Erhöhung des Bodenwerts seines Grund-
stücks entspricht. 
 
(4) Die Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme kann ei-
nem Planungsverband nach § 205 Abs. 4 übertragen werden. 
 
 
§ 167 (Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde; Entwicklungsträger) 
 
(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Aufgaben, die ihr bei der Vorbe-
reitung oder Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ob-
liegen, eines geeigneten Beauftragten, insbesondere eines Entwicklungsträ-
gers, bedienen. § 157 Abs. 1 Satz 2 und § 158 sind entsprechend anzuwen-
den. 
 
(2) Der Entwicklungsträger erfüllt die ihm von der Gemeinde übertragenen 
Aufgaben in eigenem Namen für Rechnung der Gemeinde als deren Treu-
händer. § 159 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 sowie die §§ 160 und 161 sind ent-
sprechend anzuwenden. 
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(3) Der Entwicklungsträger ist verpflichtet, die Grundstücke des Treuhandver-
mögens nach Maßgabe des § 169 Abs. 5 bis 8 zu veräußern; er ist dabei an 
Weisungen der Gemeinde gebunden. 
 
§ 168 (Übernahmeverlangen) 
 
Der Eigentümer eines im städtebaulichen Entwicklungsbereich gelegenen 
Grundstücks kann von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks ver-
langen, wenn es ihm mit Rücksicht auf die Erklärung zum städtebaulichen 
Entwicklungsbereich oder den Stand der Entwicklungsmaßnahme wirtschaft-
lich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten oder in der bisheri-
gen oder einer anderen zulässigen Art zu nutzen. Die Vorschrift des § 145 
Abs. 5 Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 169 (Besondere Vorschriften für den städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich) 
 
(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich sind entsprechend 
anzuwenden 
 

1. die §§ 137,138 und 139 ( Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen; 
Auskunftspflicht; Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträ-
ger), 
 

2. § 142 Abs. 2 (Ersatz- und Ergänzungsgebiete), 
 

3. die §§ 144 und 145 (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechts-
vorgänge; Genehmigung), 
 

4. die §§ 146 bis 148(Durchführung; Ordnungsmaßnahmen; Baumaß-
nahmen), 
 

5. die §§ 150 und 151 (Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der 
öffentlichen Versorgung dienen; Abgaben- und Auslagenbefreiung), 
 

6. § 153 Abs. 1 bis 3 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungs-
leistungen; Kaufpreise), 
 

7. die §§ 154 bis 156 ohne § 154 Abs. 2a (Ausgleichsbetrag des Eigen-
tümers; Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen; Überlei-
tungsvorschriften zur förmlichen Festlegung), 
 

8. die §§ 162 bis 164 (Abschluss der Maßnahme), 
 

9. die §§ 164 a und 164 b (Einsatz von Städtebauförderungsmitteln; Ver-
waltungsvereinbarung), 
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10. § 191 (Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirtschaftli-
chen Grundstücken). 

 
(2) Die Vorschriften des Vierten Teils des Ersten Kapitels über die Bodenord-
nung sind im städtebaulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwenden. 
 
(3) Die Enteignung ist im städtebaulichen Entwicklungsbereich ohne Bebau-
ungsplan zu Gunsten der Gemeinde oder des Entwicklungsträgers zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben zulässig. Sie setzt voraus, dass der Antragsteller sich 
ernsthaft um den freihändigen Erwerb des Grundstücks zu angemessenen 
Bedingungen bemüht hat. Die §§ 85, 87, 88 und 89 Abs. 1 bis 3 sind im städ-
tebaulichen Entwicklungsbereich nicht anzuwenden. 
 
(4) Auf land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke ist § 153 Abs. 1 mit 
der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass in den Gebieten, in denen sich 
kein von dem innerlandwirtschaftlichen Verkehrswert abweichender Ver-
kehrswert gebildet hat, der Wert maßgebend ist, der in vergleichbaren Fällen 
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr auf dem allgemeinen Grundstücksmarkt 
dort zu erzielen wäre, wo keine Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind. 
 
(5) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstücke, die sie zur Durchführung der 
Entwicklungsmaßnahme freihändig oder nach den Vorschriften dieses Ge-
setzbuchs erworben hat, nach Maßgabe der Absätze 6 bis 8 zu veräußern mit 
Ausnahme der Flächen, die als Baugrundstücke für den Gemeinbedarf oder 
als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen in einem Bebauungsplan fest-
gesetzt sind oder für sonstige öffentliche Zwecke oder als Austauschland oder 
zur Entschädigung in Land benötigt werden. 
 
(6) Die Grundstücke sind nach ihrer Neuordnung und Erschließung unter Be-
rücksichtigung weiter Kreise der Bevölkerung und unter Beachtung der Ziele 
und Zwecke der Entwicklungsmaßnahme an Bauwillige zu veräußern, die sich 
verpflichten, dass sie die Grundstücke innerhalb angemessener Frist entspre-
chend den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Erfordernissen der 
Entwicklungsmaßnahme bebauen werden. Dabei sind zunächst die früheren 
Eigentümer zu berücksichtigen. Auf die Veräußerungspflicht ist § 89 Abs. 4 
anzuwenden. Zur land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung festgesetzte 
Grundstücke sind Land- oder Forstwirten anzubieten, die zur Durchführung 
der Entwicklungsmaßnahme Grundstücke übereignet haben oder abgeben 
mussten. 
 
(7) Die Gemeinde hat bei der Veräußerung dafür zu sorgen, dass die Bauwilli-
gen die Bebauung in wirtschaftlich sinnvoller Aufeinanderfolge derart durch-
führen, dass die Ziele und Zwecke der städtebaulichen Entwicklung erreicht 
werden und die Vorhaben sich in den Rahmen der Gesamtmaßnahme einord-
nen. Sie hat weiter sicherzustellen, dass die neu geschaffenen baulichen An-
lagen entsprechend den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme dauerhaft genutzt werden. 
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(8) Zur Finanzierung der Entwicklung ist das Grundstück oder das Recht zu 
dem Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die rechtliche und tatsächli-
che Neuordnung des städtebaulichen Entwicklungsbereichs ergibt. § 154 Abs. 
5 ist auf den Teil des Kaufpreises entsprechend anzuwenden, der der durch 
die Entwicklung bedingten Werterhöhung des Grundstücks entspricht. 
 
 
§ 170 (Sonderregelung für Anpassungsgebiete) 
 
Ergeben sich aus den Zielen und Zwecken der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme in einem im Zusammenhang bebauten Gebiet Maßnahmen 
zur Anpassung an die vorgesehene Entwicklung, kann die Gemeinde dieses 
Gebiet in der Entwicklungssatzung förmlich festlegen (Anpassungsgebiet). 
Das Anpassungsgebiet ist in der Entwicklungssatzung zu bezeichnen. Die 
förmliche Festlegung darf erst erfolgen, wenn entsprechend § 141 vorberei-
tende Untersuchungen durchgeführt worden sind. In dem Anpassungsgebiet 
sind neben den für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen geltenden Vor-
schriften mit Ausnahme des § 166 Abs. 3 und des § 169 Abs. 2 bis 8 die Vor-
schriften über städtebauliche Sanierungsmaßnahmen entsprechend anzu-
wenden, mit Ausnahme der §§ 136, 142 und 143. 
 
 
§ 171 (Kosten und Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme) 
 
(1) Einnahmen, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungs-
maßnahme entstehen, sind zur Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme zu 
verwenden. Ergibt sich nach der Durchführung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme und der Übertragung eines Treuhandvermögens des Ent-
wicklungsträgers auf die Gemeinde bei ihr ein Überschuss der bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erziel-
ten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist dieser Überschuss 
in entsprechender Anwendung des § 156a zu verteilen. 
 
(2) Die Gemeinde hat entsprechend § 149 nach dem Stand der Planung eine 
Kosten- und Finanzierungsübersicht aufzustellen. Zu berücksichtigen sind die 
Kosten, die nach den Zielen und Zwecken der Entwicklung erforderlich sind. 
 
 
Dritter Teil  
Stadtumbau 
 
 
§ 171a (Stadtumbau) 
 
(1) Stadtumbaumaßnahmen in Stadt- und Ortsteilen, deren einheitliche und 
zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, können auch anstelle 
von oder ergänzend zu sonstigen Maßnahmen nach diesem Gesetzbuch nach 
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den Vorschriften dieses Teils durchgeführt werden. 
 
(2) Stadtumbaumaßnahmen sind Maßnahmen, durch die in von erheblichen 
städtebaulichen Funktionsverlusten betroffenen Gebieten Anpassungen zur 
Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen vorgenommen werden. 
Erhebliche städtebauliche Funktionsverluste liegen insbesondere vor, wenn 
ein dauerhaftes Überangebot an baulichen Anlagen für bestimmte Nutzungen, 
namentlich für Wohnzwecke, besteht oder zu erwarten ist. 
 
(3) Stadtumbaumaßnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen 
insbesondere dazu beitragen, dass 
 

1. die Siedlungsstruktur den Erfordernissen der Entwicklung von Bevölke-
rung und Wirtschaft angepasst wird, 
 

2. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die Umwelt verbessert wer-
den, 
 

3. innerstädtische Bereiche gestärkt werden, 
 

4. nicht mehr bedarfsgerechte bauliche Anlagen einer neuen Nutzung 
zugeführt werden, 
 

5. einer anderen Nutzung nicht zuführbare bauliche Anlagen zurückge-
baut werden, 
 

6. freigelegte Flächen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 
oder einer hiermit verträglichen Zwischennutzung zugeführt werden, 
 

7. innerstädtische Altbaubestände erhalten werden. 
 
 
§ 171b (Stadtumbaugebiet, städtebauliches Entwicklungskonzept) 
 
(1) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem Stadtumbaumaßnahmen durchge-
führt werden sollen, durch Beschluss als Stadtumbaugebiet fest. Es ist in sei-
nem räumlichen Umfang so festzulegen, dass sich die Maßnahmen zweck-
mäßig durchführen lassen. 
 
(2) Grundlage für den Beschluss nach Absatz 1 ist ein von der Gemeinde auf-
zustellendes städtebauliches Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und Maß-
nahmen (§ 171a Abs. 3) im Stadtumbaugebiet schriftlich darzustellen sind. Die 
öffentlichen und privaten Belange sind gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen. 
 
(3) Die §§ 137 und 139 sind bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Stadtumbaumaßnahmen entsprechend anzuwenden. 
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(4) Die §§ 164a und 164b sind im Stadtumbaugebiet entsprechend anzuwen-
den. 
 
 
§ 171c (Stadtumbauvertrag) 
 
Die Gemeinde soll so weit erforderlich zur Umsetzung ihres städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes die Möglichkeit nutzen, Stadtumbaumaßnahmen auf 
der Grundlage von städtebaulichen Verträgen im Sinne des § 11 insbesonde-
re mit den beteiligten Eigentümern durchzuführen. Gegenstände der Verträge 
können insbesondere auch sein 
 

1. die Durchführung des Rückbaus baulicher Anlagen innerhalb einer be-
stimmten Frist und die Kostentragung für den Rückbau; 
 

2. der Verzicht auf die Ausübung von Ansprüchen nach den §§ 39 bis 44;
 

3. der Ausgleich von Lasten zwischen den beteiligten Eigentümern. 
 
 
§ 171d (Sicherung von Durchführungsmaßnahmen) 
 
(1) Die Gemeinde kann durch Satzung ein Gebiet bezeichnen, das ein festge-
legtes Stadtumbaugebiet (§ 171b Abs. 1) oder Teile davon umfasst und in 
dem zur Sicherung und sozialverträglichen Durchführung von Stadtumbau-
maßnahmen die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maß-
nahmen der Genehmigung bedürfen. 
 
(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer Satzung nach Absatz 1 ge-
fasst und ortsüblich bekannt gemacht, ist § 15 Abs. 1 auf die Durchführung 
der Vorhaben und Maßnahmen im Sinne von Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden. 
 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 darf die Genehmigung nur versagt werden, 
um einen den städtebaulichen und sozialen Belangen Rechnung tragenden 
Ablauf der Stadtumbaumaßnahmen auf der Grundlage des von der Gemeinde 
aufgestellten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (§ 171b Abs. 2) oder ei-
nes Sozialplans (§ 180) zu sichern. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsein Absehen von dem Vor-
haben oder der Maßnahme wirtschaftlich nicht zumutbar ist. 
 
(4) Die §§ 138, 173 und 174 sind im Gebiet der Satzung nach Absatz 1 ent-
sprechend anzuwenden. 
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Vierter Teil  
Soziale Stadt 
 
 
§ 171e (Maßnahmen der Sozialen Stadt) 
 
(1) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt in Stadt- und Ortsteilen, 
deren einheitliche und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen, 
können auch anstelle oder ergänzend zu sonstigen Maßnahmen nach diesem 
Gesetzbuch nach den Vorschriften dieses Teils durchgeführt werden. 
 
(2) Städtebauliche Maßnahmen der Sozialen Stadt sind Maßnahmen zur Sta-
bilisierung und Aufwertung von durch soziale Missstände benachteiligten 
Ortsteilen oder anderen Teilen des Gemeindegebiets, in denen ein besonde-
rer Entwicklungsbedarf besteht. Soziale Missstände liegen insbesondere vor, 
wenn ein Gebiet auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situa-
tion der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt ist. 
Ein besonderer Entwicklungsbedarf liegt insbesondere vor, wenn es sich um 
benachteiligte innerstädtische oder innenstadtnah gelegene Gebiete oder ver-
dichtete Wohn- und Mischgebiete handelt, in denen es einer auf einander ab-
gestimmten Bündelung von investiven und sonstigen Maßnahmen bedarf. 
 
(3) Die Gemeinde legt das Gebiet, in dem die Maßnahmen durchgeführt wer-
den sollen, durch Beschluss fest. Es ist in seinem räumlichen Umfang so fest-
zulegen, dass sich die Maßnahmen zweckmäßig durchführen lassen. 
 
 
(4) Grundlage für den Beschluss nach Absatz 3 ist ein von der Gemeinde un-
ter Beteiligung der Betroffenen (§ 137) und der öffentlichen Aufgabenträger (§ 
139) aufzustellendes Entwicklungskonzept, in dem die Ziele und Maßnahmen 
schriftlich darzustellen sind. Das Entwicklungskonzept soll insbesondere 
Maßnahmen enthalten, die der Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse sowie der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen 
dienen. 
 
(5) Bei der Erstellung des Entwicklungskonzeptes und bei seiner Umsetzung 
sollen die Beteiligten in geeigneter Form einbezogen und zur Mitwirkung an-
geregt werden. Die Gemeinde soll die Beteiligten im Rahmen des Möglichen 
fortlaufend beraten und unterstützen. Dazu kann im Zusammenwirken von 
Gemeinde und Beteiligten eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden. So 
weit erforderlich, soll die Gemeinde zur Verwirklichung und zur Förderung der 
mit dem Entwicklungskonzept verfolgten Ziele sowie zur Übernahme von Kos-
ten mit den Eigentümern und sonstigen Maßnahmenträgern städtebauliche 
Verträge schließen. 
 
(6) Die §§ 164a und 164b sind im Gebiet nach Absatz 3 entsprechend anzu-
wenden. Dabei ist § 164a Abs. 1 Satz 2 über den Einsatz von Finanzierungs- 
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und Fördermitteln auf Grund anderer gesetzlicher Grundlage insbesondere 
auch auf sonstige Maßnahmen im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 anzuwenden. 
 
 
Fünfter Teil  - Private Initiativen 
 
§ 171f (Private Initiativen zur Stadtentwicklung, Landesrecht) 
 
Nach Maßgabe des Landesrechts können unbeschadet sonstiger Maßnah-
men nach diesem Gesetzbuch Gebiete festgelegt werden, in denen in privater 
Verantwortung standortbezogene Maßnahmen durchgeführt werden, die auf 
der Grundlage eines mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinde abge-
stimmten Konzepts der Stärkung oder Entwicklung von Bereichen der Innen-
städte, Stadtteilzentren, Wohnquartiere und Gewerbezentren sowie von sons-
tigen für die städtebauliche Entwicklung bedeutsamen Bereichen dienen. Zur 
Finanzierung der Maßnahmen und gerechten Verteilung des damit verbunde-
nen Aufwands können durch Landesrecht Regelungen getroffen werden. 
 
 
Sechster Teil  
Erhaltungssatzung und städtebauliche Gebote 
 
Erster Abschnitt  
Erhaltungssatzung 
 
 
§ 172 (Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten (Er-
haltungssatzung) 
 
(1) Die Gemeinde kann in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige 
Satzung Gebiete bezeichnen, in denen 
 

1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets auf Grund sei-
ner städtebaulichen Gestalt (Absatz 3), 
 

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Absatz 4) 
oder 
 

3. bei städtebaulichen Umstrukturierungen (Absatz 5) 
 
der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen 
der Genehmigung bedürfen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bedarf auch die 
Errichtung baulicher Anlagen der Genehmigung. Auf die Satzung ist § 16 Abs. 
2 entsprechend anzuwenden. Die Landesregierungen werden ermächtigt, für 
die Grundstücke in Gebieten einer Satzung nach Satz 1 Nr. 2 durch Rechts-
verordnung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren zu bestim-
men, dass die Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 
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des Wohnungseigentumsgesetzes) an Gebäuden, die ganz oder teilweise 
Wohnzwecken zu dienen bestimmt sind, nicht ohne Genehmigung erfolgen 
darf. Ein solches Verbot gilt als Verbot im Sinne des § 135 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs. In den Fällen des Satzes 4 ist § 22 Abs. 2 Satz 3 und 4, Abs. 6 
und 8 entsprechend anzuwenden. 
 
(2) Ist der Beschluss über die Aufstellung einer Erhaltungssatzung gefasst und 
ortsüblich bekanntgemacht, ist § 15 Abs. 1 auf die Durchführung eines Vorha-
bens im Sinne des Absatzes 1 entsprechend anzuwenden. 
 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 darf die Genehmigung nur ver-
sagt werden, wenn die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit an-
deren baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das Landschafts-
bild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbesondere geschichtlicher oder 
künstlerischer Bedeutung ist. Die Genehmigung zur Errichtung der baulichen 
Anlage darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche Gestalt des Gebiets 
durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. 
 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 darf die Genehmi-
gung nur versagt werden, wenn die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
aus besonderen städtebaulichen Gründen erhalten werden soll. Sie ist zu er-
teilen, wenn auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls die Erhaltung 
der baulichen Anlage oder ein Absehen von der Begründung von Wohnungs-
eigentum oder Teileigentum wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Die Ge-
nehmigung ist ferner zu erteilen, wenn 
 

1. die Änderung einer baulichen Anlage der Herstellung des zeitgemäßen 
Ausstattungszustands einer durchschnittlichen Wohnung unter Be-
rücksichtigung der bauordnungsrechtlichen Mindestanforderungen 
dient, 

 
2. das Grundstück zu einem Nachlass gehört und Wohnungseigentum 

oder Teileigentum zu Gunsten von Miterben oder Vermächtnisneh-
mern begründet werden soll, 

 
3. das Wohnungseigentum oder Teileigentum zur eigenen Nutzung an 

Familienangehörige des Eigentümers veräußert werden soll, 
 

4. ohne die Genehmigung Ansprüche Dritter auf Übertragung von Woh-
nungseigentum oder Teileigentum nicht erfüllt werden können, zu de-
ren Sicherung vor dem Wirksamwerden des Genehmigungsvorbehalts 
eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist, 

 
5. das Gebäude im Zeitpunkt der Antragstellung zur Begründung von 

Wohnungseigentum oder Teileigentum nicht zu Wohnzwecken genutzt 
wird oder 
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6. sich der Eigentümer verpflichtet, innerhalb von sieben Jahren ab der 
Begründung von Wohnungseigentum Wohnungen nur an die Mieter zu 
veräußern; eine Frist nach § 577a Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs verkürzt sich um sieben Jahre. Die Frist nach § 577a Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entfällt. 

 
In den Fällen des Satzes 3 Nr. 6 kann in der Genehmigung bestimmt werden, 
dass auch die Veräußerung von Wohnungseigentum an dem Gebäude wäh-
rend der Dauer der Verpflichtung der Genehmigung der Gemeinde bedarf. 
Diese Genehmigungspflicht kann auf Ersuchen der Gemeinde in das Woh-
nungsgrundbuch eingetragen werden; sie erlischt nach Ablauf der Verpflich-
tung. 
 
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 darf die Genehmigung nur ver-
sagt werden, um einen den sozialen Belangen Rechnung tragenden Ablauf 
auf der Grundlage eines Sozialplans (§ 180) zu sichern. Ist ein Sozialplan 
nicht aufgestellt worden, hat ihn die Gemeinde in entsprechender Anwendung 
des § 180 aufzustellen. Absatz 4 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 173 (Genehmigung, Übernahmeanspruch) 
 
(1) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt. Ist eine baurechtliche 
Genehmigung oder an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, 
wird die Genehmigung durch die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen 
mit der Gemeinde erteilt; im Baugenehmigungs- oder Zustimmungsverfahren 
wird über die in § 172 Abs. 3 bis 5 bezeichneten Belange entschieden. 
 
(2) Wird in den Fällen des § 172 Abs. 3 die Genehmigung versagt, kann der 
Eigentümer von der Gemeinde unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 
die Übernahme des Grundstücks verlangen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 
Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Vor der Entscheidung über den Genehmigungsantrag hat die Gemeinde 
mit dem Eigentümer oder sonstigen zur Unterhaltung Verpflichteten die für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu erörtern. In den Fällen des § 172 
Abs. 4 und 5 hat sie auch Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte 
zu hören. 
 
(4) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbesondere über den Schutz und die 
Erhaltung von Denkmälern, bleiben unberührt. 
 
 
§ 174 (Ausnahmen) 
 
(1) § 172 ist nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 26 Nr. 2 be-
zeichneten Zwecken dienen, und auf die in § 26 Nr. 3 bezeichneten Grundstü-
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cke. 
 
(2) Befindet sich ein Grundstück der in Absatz 1 bezeichneten Art im Gel-
tungsbereich einer Erhaltungssatzung, hat die Gemeinde den Bedarfsträger 
hiervon zu unterrichten. Beabsichtigt der Bedarfsträger ein Vorhaben im Sinne 
des § 172 Abs. 1, hat er dies der Gemeinde anzuzeigen. Der Bedarfsträger 
soll auf Verlangen der Gemeinde von dem Vorhaben absehen, wenn die Vor-
aussetzungen vorliegen, die die Gemeinde berechtigen würden, die Geneh-
migung nach § 172 zu versagen, und wenn die Erhaltung oder das Absehen 
von der Errichtung der baulichen Anlage dem Bedarfsträger auch unter Be-
rücksichtigung seiner Aufgaben zuzumuten ist. 
 
 
Zweiter Abschnitt  
Städtebauliche Gebote 
 
 
§ 175 (Allgemeines) 
 
(1) Beabsichtigt die Gemeinde, ein Baugebot (§ 176), ein Modernisierungs- 
oder Instandsetzungsgebot (§ 177), ein Pflanzgebot (§ 178) oder ein Rück-
bau- oder Entsiegelungsgebot (§ 179) zu erlassen, soll sie die Maßnahme 
vorher mit den Betroffenen erörtern. Die Gemeinde soll die Eigentümer, Mie-
ter, Pächter und sonstigen Nutzungsberechtigten im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten beraten, wie die Maßnahme durchgeführt werden kann und welche Finan-
zierungsmöglichkeiten aus öffentlichen Kassen bestehen. 
 
(2) Die Anordnung von Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 setzt voraus, 
dass die alsbaldige Durchführung der Maßnahmen aus städtebaulichen Grün-
den erforderlich ist; bei Anordnung eines Baugebots nach § 176 kann dabei 
auch ein dringender Wohnbedarf der Bevölkerung berücksichtigt werden. 
 
(3) Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte haben die Durchführung 
der Maßnahmen nach den §§ 176 bis 179 zu dulden. 
 
(4) Die §§ 176 bis 179 sind nicht auf Grundstücke anzuwenden, die den in § 
26 Nr. 2 bezeichneten Zwecken dienen, und auf die in § 26 Nr. 3 bezeichne-
ten Grundstücke. Liegen für diese Grundstücke die Voraussetzungen für die 
Anordnung eines Gebots nach den §§ 176 bis 179 vor, soll auf Verlangen der 
Gemeinde der Bedarfsträger die entsprechenden Maßnahmen durchführen 
oder ihre Durchführung dulden, so weit dadurch nicht die Erfüllung seiner Auf-
gaben beeinträchtigt wird. 
 
(5) Die landesrechtlichen Vorschriften, insbesondere über den Schutz und die 
Erhaltung von Denkmälern, bleiben unberührt. 
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§ 176 (Baugebot) 
 
(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans kann die Gemeinde den Eigen-
tümer durch Bescheid verpflichten, innerhalb einer zu bestimmenden ange-
messenen Frist 
 

1. sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen des Bebauungs-
plans zu bebauen oder 

 
2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vorhandene sonstige bauliche 

Anlage den Festsetzungen des Bebauungsplans anzupassen. 
 
(2) Das Baugebot kann außerhalb der in Absatz 1 bezeichneten Gebiete, aber 
innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile angeordnet werden, um un-
bebaute oder geringfügig bebaute Grundstücke entsprechend den baurechtli-
chen Vorschriften zu nutzen oder einer baulichen Nutzung zuzuführen, insbe-
sondere zur Schließung von Baulücken. 
 
(3) Ist die Durchführung des Vorhabens aus wirtschaftlichen Gründen einem 
Eigentümer nicht zuzumuten, hat die Gemeinde von dem Baugebot abzuse-
hen. 
 
(4) Der Eigentümer kann von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks 
verlangen, wenn er glaubhaft macht, dass ihm die Durchführung des Vorha-
bens aus wirtschaftlichen Gründen nicht zuzumuten ist. § 43 Abs. 1, 4 und 5 
sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. 
 
(5) Ist die Durchführung eines Baugebots nur möglich, wenn zuvor eine bauli-
che Anlage oder Teile davon beseitigt werden, ist der Eigentümer mit dem 
Baugebot auch zur Beseitigung verpflichtet. § 179 Abs. 2 und 3 Satz 1, § 43 
Abs. 2 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entsprechend anzuwenden. 
 
(6) Ist für ein Grundstück eine andere als bauliche Nutzung festgesetzt, sind 
die Absätze 1 und 3 bis 5 entsprechend anzuwenden. 
 
(7) Mit dem Baugebot kann die Verpflichtung verbunden werden, innerhalb ei-
ner zu bestimmenden angemessenen Frist den für eine bauliche Nutzung des 
Grundstücks erforderlichen Antrag auf Erteilung einer bauaufsichtlichen Ge-
nehmigung zu stellen. 
 
(8) Kommt der Eigentümer der Verpflichtung nach Absatz 7 auch nach Voll-
streckungsmaßnahmen auf Grund landesrechtlicher Vorschriften nicht nach, 
kann das Enteignungsverfahren nach § 85 Abs. 1 Nr. 5 auch vor Ablauf der 
Frist nach Absatz 1 eingeleitet werden. 
 
(9) In dem Enteignungsverfahren ist davon auszugehen, dass die Vorausset-
zungen des Baugebots vorliegen; die Vorschriften über die Zulässigkeit der 
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Enteignung bleiben unberührt. Bei der Bemessung der Entschädigung bleiben 
Werterhöhungen unberücksichtigt, die nach Unanfechtbarkeit des Baugebots 
eingetreten sind, es sei denn, dass der Eigentümer die Werterhöhungen durch 
eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkt hat. 
 
 
§ 177 (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot) 
 
(1) Weist eine bauliche Anlage nach ihrer inneren oder äußeren Beschaffen-
heit Missstände oder Mängel auf, deren Beseitigung oder Behebung durch 
Modernisierung oder Instandsetzung möglich ist, kann die Gemeinde die Be-
seitigung der Missstände durch ein Modernisierungsgebot und die Behebung 
der Mängel durch ein Instandsetzungsgebot anordnen. Zur Beseitigung der 
Missstände und zur Behebung der Mängel ist der Eigentümer der baulichen 
Anlage verpflichtet. In dem Bescheid, durch den die Modernisierung oder In-
standsetzung angeordnet wird, sind die zu beseitigenden Missstände oder zu 
behebenden Mängel zu bezeichnen und eine angemessene Frist für die 
Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zu bestimmen. 
 
(2) Missstände liegen insbesondere vor, wenn die bauliche Anlage nicht den 
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ent-
spricht. 
 
(3) Mängel liegen insbesondere vor, wenn durch Abnutzung, Alterung, Witte-
rungseinflüsse oder Einwirkungen Dritter  
 

1. die bestimmungsgemäße Nutzung der baulichen Anlage nicht nur un-
erheblich beeinträchtigt wird, 

 
2. die bauliche Anlage nach ihrer äußeren Beschaffenheit das Straßen- 

oder Ortsbild nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder 
 

3. die bauliche Anlage erneuerungsbedürftig ist und wegen ihrer städte-
baulichen, insbesondere geschichtlichen oder künstlerischen Bedeu-
tung erhalten bleiben soll. 

 
Kann die Behebung der Mängel einer baulichen Anlage nach landesrechtli-
chen Vorschriften auch aus Gründen des Schutzes und der Erhaltung von 
Baudenkmälern verlangt werden, darf das Instandsetzungsgebot nur mit Zu-
stimmung der zuständigen Landesbehörde erlassen werden. In dem Bescheid 
über den Erlass des Instandsetzungsgebots sind die auch aus Gründen des 
Denkmalschutzes gebotenen Instandsetzungsmaßnahmen besonders zu be-
zeichnen. 
 
(4) Der Eigentümer hat die Kosten der von der Gemeinde angeordneten Maß-
nahmen insoweit zu tragen, als er sie durch eigene oder fremde Mittel decken 
und die sich daraus ergebenden Kapitalkosten sowie die zusätzlich entste-
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henden Bewirtschaftungskosten aus Erträgen der baulichen Anlage aufbrin-
gen kann. Sind dem Eigentümer Kosten entstanden, die er nicht zu tragen hat, 
hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, so weit nicht eine andere Stelle einen 
Zuschuss zu ihrer Deckung gewährt. Dies gilt nicht, wenn der Eigentümer auf 
Grund anderer Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die Kosten selbst zu tragen, 
oder wenn er Instandsetzungen unterlassen hat und nicht nachweisen kann, 
dass ihre Vornahme wirtschaftlich unvertretbar oder ihm nicht zuzumuten war. 
Die Gemeinde kann mit dem Eigentümer den Kostenerstattungsbetrag unter 
Verzicht auf eine Berechnung im Einzelfall als Pauschale in Höhe eines be-
stimmten Vomhundertsatzes der Modernisierungs- oder Instandsetzungskos-
ten vereinbaren. 
 
(5) Der vom Eigentümer zu tragende Kostenanteil wird nach der Durchführung 
der Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen unter Berücksichti-
gung der Erträge ermittelt, die für die modernisierte oder instandgesetzte bau-
liche Anlage bei ordentlicher Bewirtschaftung nachhaltig erzielt werden kön-
nen; dabei sind die mit einem Bebauungsplan, einem Sozialplan, einer städte-
baulichen Sanierungsmaßnahme oder einer sonstigen städtebaulichen Maß-
nahme verfolgten Ziele und Zwecke zu berücksichtigen. 
 
 
§ 178 (Pflanzgebot) 
 
Die Gemeinde kann den Eigentümer durch Bescheid verpflichten, sein Grund-
stück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist entsprechend 
den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans 
zu bepflanzen. 
 
 
§ 179 (Rückbau- und Entsiegelungsgebot) 
 
(1) Die Gemeinde kann den Eigentümer verpflichten zu dulden, dass eine 
bauliche Anlage im Geltungsbereich eines Bebauungsplans ganz oder teilwei-
se beseitigt wird, wenn sie 
 

1. den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entspricht und ihnen 
nicht angepasst werden kann oder 
 

2. Missstände oder Mängel im Sinne des § 177 Abs. 2 und 3 Satz 1 auf-
weist, die auch durch eine Modernisierung oder Instandsetzung nicht 
behoben werden können.  

 
Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die sonstige Wiedernutzbarmachung von 
dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, bei denen der durch Bebauung oder 
Versiegelung beeinträchtigte Boden in seiner Leistungsfähigkeit erhalten oder 
wiederhergestellt werden soll; die sonstige Wiedernutzbarmachung steht der 
Beseitigung nach Satz 1 gleich. Diejenigen, für die ein Recht an dem Grund-
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stück oder an einem das Grundstück belastenden Recht im Grundbuch einge-
tragen oder durch Eintragung gesichert ist, das nicht zur Nutzung berechtigt, 
sollen von dem Bescheid benachrichtigt werden, wenn sie von der Beseiti-
gung betroffen werden. Unberührt bleibt das Recht des Eigentümers, die Be-
seitigung selbst vorzunehmen. 
 
(2) Der Bescheid darf bei Wohnraum nur vollzogen werden, wenn im Zeitpunkt 
der Beseitigung angemessener Ersatzwohnraum für die Bewohner unter zu-
mutbaren Bedingungen zur Verfügung steht. Strebt der Inhaber von Raum, 
der überwiegend gewerblichen oder beruflichen Zwecken dient (Geschäfts-
raum), eine anderweitige Unterbringung an, soll der Bescheid nur vollzogen 
werden, wenn im Zeitpunkt der Beseitigung anderer geeigneter Geschäfts-
raum unter zumutbaren Bedingungen zur Verfügung steht. 
 
(3) Entstehen dem Eigentümer, Mieter, Pächter oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten durch die Beseitigung Vermögensnachteile, hat die Gemeinde an-
gemessene Entschädigung in Geld zu leisten. Der Eigentümer kann anstelle 
der Entschädigung nach Satz 1 von der Gemeinde die Übernahme des 
Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit Rücksicht auf das Rückbau- oder 
Entsiegelungsgebot wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück 
zu behalten. § 43 Abs. 1, 2, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 sind entspre-
chend anzuwenden. 
 
 
Siebenter Teil  
Sozialplan und Härteausgleich 
 
 
§ 180 (Sozialplan) 
 
(1) Wirken sich Bebauungspläne, städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, 
städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen oder Stadtumbaumaßnahmen vor-
aussichtlich nachteilig auf die persönlichen Lebensumstände der in dem Ge-
biet wohnenden oder arbeitenden Menschen aus, soll die Gemeinde Vorstel-
lungen entwickeln und mit den Betroffenen erörtern, wie nachteilige Auswir-
kungen möglichst vermieden oder gemildert werden können. Die Gemeinde 
hat den Betroffenen bei ihren eigenen Bemühungen, nachteilige Auswirkun-
gen zu vermeiden oder zu mildern, zu helfen, insbesondere beim Wohnungs- 
und Arbeitsplatzwechsel sowie beim Umzug von Betrieben; so weit öffentliche 
Leistungen in Betracht kommen können, soll die Gemeinde hierauf hinweisen. 
Sind Betroffene nach ihren persönlichen Lebensumständen nicht in der Lage, 
Empfehlungen und anderen Hinweisen der Gemeinde zur Vermeidung von 
Nachteilen zu folgen oder Hilfen zu nutzen oder sind aus anderen Gründen 
weitere Maßnahmen der Gemeinde erforderlich, hat die Gemeinde geeignete 
Maßnahmen zu prüfen. 
 
 

 
 

Baugesetzbuch (BauGB) Stand November 2006  * Besonderes Städtebaurecht   * Seite 42 /47  
 (Für  angemeldete User  sind BauGB- Texte mit Kennzeichnung der BauGB- Änderungen sichtbar]) 



 

(2) Das Ergebnis der Erörterungen und Prüfungen nach Absatz 1 sowie die 
voraussichtlich in Betracht zu ziehenden Maßnahmen der Gemeinde und die 
Möglichkeiten ihrer Verwirklichung sind schriftlich darzustellen (Sozialplan). 
 
(3) Steht die Verwirklichung einer Durchführungsmaßnahme durch einen an-
deren als die Gemeinde bevor, kann die Gemeinde verlangen, dass der ande-
re im Einvernehmen mit ihr die sich aus Absatz 1 ergebenden Aufgaben über-
nimmt. Die Gemeinde kann diese Aufgaben ganz oder teilweise auch selbst 
übernehmen und dem anderen die Kosten auferlegen. 
 
 
§ 181 (Härteausgleich) 
 
(1) So weit es die Billigkeit erfordert, soll die Gemeinde bei der Durchführung 
dieses Gesetzbuchs zur Vermeidung oder zum Ausgleich wirtschaftlicher 
Nachteile - auch im sozialen Bereich - auf Antrag einen Härteausgleich in 
Geld gewähren 
 

1. einem Mieter oder Pächter, wenn das Miet- oder Pachtverhältnis mit 
Rücksicht auf die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen aufgeho-
ben oder enteignet worden ist; 

 
2. einer gekündigten Vertragspartei, wenn die Kündigung zur Durchfüh-

rung städtebaulicher Maßnahmen erforderlich ist; dies gilt entspre-
chend, wenn ein Miet- oder Pachtverhältnis vorzeitig durch Vereinba-
rung der Beteiligten beendigt wird; die Gemeinde hat zu bestätigen, 
dass die Beendigung des Rechtsverhältnisses im Hinblick auf die als-
baldige Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen geboten ist; 
 

3. einer Vertragspartei, wenn ohne Beendigung des Rechtsverhältnisses 
die vermieteten oder verpachteten Räume ganz oder teilweise vorü-
bergehend unbenutzbar sind und die Gemeinde bestätigt hat, dass 
dies durch die alsbaldige Durchführung städtebaulicher Maßnahmen 
bedingt ist; 
 

4. einem Mieter oder Pächter für die Umzugskosten, die dadurch entste-
hen, dass er nach der Räumung seiner Wohnung vorübergehend an-
derweitig untergebracht worden ist und später ein neues Miet- oder 
Pachtverhältnis in dem Gebiet begründet wird, sofern dies im Sozial-
plan vorgesehen ist. 

 
Voraussetzung ist, dass der Nachteil für den Betroffenen in seinen persönli-
chen Lebensumständen eine besondere Härte bedeutet, eine Ausgleichs- o-
der Entschädigungsleistung nicht zu gewähren ist und auch ein Ausgleich 
durch sonstige Maßnahmen nicht erfolgt. 
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(2) Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden auf andere Vertragsverhältnisse, 
die zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Ge-
bäudeteils oder einer sonstigen baulichen Einrichtung berechtigen.  
 
(3) Ein Härteausgleich wird nicht gewährt, so weit der Antragsteller es unter-
lassen hat und unterlässt, den wirtschaftlichen Nachteil durch zumutbare 
Maßnahmen, insbesondere unter Einsatz eigener oder fremder Mittel abzu-
wenden. 
 
 
Achter Teil  
Miet- und Pachtverhältnisse 
 
 
§ 182 (Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen) 
 
(1) Erfordert die Verwirklichung der Ziele und Zwecke der Sanierung im förm-
lich 
festgelegten Sanierungsgebiet, der Entwicklung im städtebaulichen Entwick-
lungsbereich oder eine Maßnahme nach den §§ 176 bis 179 die Aufhebung 
eines Miet- oder Pachtverhältnisses, kann die Gemeinde das Rechtsverhältnis 
auf Antrag des Eigentümers oder im Hinblick auf ein städtebauliches Gebot 
mit einer Frist von mindestens sechs Monaten, bei einem land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstück nur zum Schluss eines Pachtjahres aufhe-
ben. 
 
(2) Die Gemeinde darf ein Mietverhältnis über Wohnraum nur aufheben, wenn 
im Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses angemessener Ersatz-
wohnraum für den Mieter und die zu seinem Hausstand gehörenden Personen 
zu zumutbaren Bedingungen zur Verfügung steht. Strebt der Mieter oder 
Pächter von Geschäftsraum eine anderweitige Unterbringung an, soll die Ge-
meinde das Miet- oder Pachtverhältnis nur aufheben, wenn im Zeitpunkt der 
Beendigung des Rechtsverhältnisses anderer geeigneter Geschäftsraum zu 
zumutbaren Bedingungen zur Verfügung steht. 
 
(3) Wird die Erwerbsgrundlage eines Mieters oder Pächters von Geschäfts-
raum im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder in einem städtebauli-
chen Entwicklungsbereich infolge der Durchführung städtebaulicher Sanie-
rungsmaßnahmen oder städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen wesentlich 
beeinträchtigt und ist ihm deshalb die Fortsetzung des Miet- oder Pachtver-
hältnisses nicht mehr zuzumuten, kann die Gemeinde auf Antrag des Mieters 
oder Pächters das Rechtsverhältnis mit einer Frist von mindestens sechs Mo-
naten aufheben. 
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§ 183 (Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen über unbebaute 
Grundstücke) 
 
(1) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans für ein unbebautes 
Grundstück eine andere Nutzung vorgesehen und ist die alsbaldige Änderung 
der Nutzung beabsichtigt, kann die Gemeinde auf Antrag des Eigentümers 
Miet- oder Pachtverhältnisse aufheben, die sich auf das Grundstück beziehen 
und der neuen Nutzung entgegenstehen. 
 
(2) Auf die Aufhebung ist § 182 Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 
 
 
§ 184 (Aufhebung anderer Vertragsverhältnisse) 
 
Die §§ 182 und 183 sind entsprechend auf andere schuldrechtliche Vertrags-
verhältnisse anzuwenden, die zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Grund-
stücks, Gebäudes oder Gebäudeteils oder einer sonstigen baulichen Anlage 
berechtigen. 
 
 
§ 185 (Entschädigung bei Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen) 
 
(1) Ist ein Rechtsverhältnis auf Grund des § 182, des § 183 oder des § 184 
aufgehoben worden, ist den Betroffenen insoweit eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten, als ihnen durch die vorzeitige Beendigung des 
Rechtsverhältnisses Vermögensnachteile entstehen. Die Vorschriften des 
Zweiten Abschnitts des Fünften Teils des Ersten Kapitels sind entsprechend 
anzuwenden. 
 
(2) Zur Entschädigung ist die Gemeinde verpflichtet. Kommt eine Einigung 
über die Entschädigung nicht zu Stande, entscheidet die höhere Verwaltungs-
behörde. 
 
(3) Wird ein Pachtvertrag über kleingärtnerisch genutztes Land nach § 182, § 
183 oder § 184 aufgehoben, ist die Gemeinde außer zur Entschädigung nach 
Absatz 1 auch zur Bereitstellung oder Beschaffung von Ersatzland verpflichtet. 
Bei der Entschädigung in Geld ist die Bereitstellung oder Beschaffung des Er-
satzlands angemessen zu berücksichtigen. Die höhere Verwaltungsbehörde 
kann die Gemeinde von der Verpflichtung zur Bereitstellung oder Beschaffung 
von Ersatzland befreien, wenn die Gemeinde nachweist, dass sie zur Erfül-
lung außer Stande ist. 
 
 
§ 186 (Verlängerung von Miet- oder Pachtverhältnissen). Die Gemeinde 
kann auf Antrag des Mieters oder Pächters ein Miet- oder Pachtverhältnis ü-
ber Wohn- oder Geschäftsraum im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, im 
städtebaulichen Entwicklungsbereich oder im Hinblick auf Maßnahmen nach 
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den §§ 176 bis 179 verlängern, so weit dies zur Verwirklichung des Sozial-
plans erforderlich ist. 
 
 
 
Neunter Teil  
Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Maßnahmen 
zur Verbesserung der Agrarstruktur 
 
 
§ 187 (Abstimmung von Maßnahmen; Bauleitplanung und Maßnahmen 
zur Verbesserung der Agrarstruktur) 
 
(1) Bei der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen sind 
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur, insbesondere auch die Er-
gebnisse der Vorplanung nach § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", zu 
berücksichtigen. Ist zu erwarten, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Ag-
rarstruktur zu Auswirkungen auf die bauliche Entwicklung des Gemeindege-
biets führen, hat die Gemeinde darüber zu befinden, ob Bauleitpläne aufzu-
stellen sind und ob sonstige städtebauliche Maßnahmen durchgeführt werden 
sollen. 
 
(2) Bei der Aufstellung von Bauleitplänen hat die obere Flurbereinigungsbe-
hörde zu prüfen, ob im Zusammenhang damit eine Flurbereinigung oder ande-
re Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur einzuleiten sind. 
 
(3) Die Gemeinde hat die Flurbereinigungsbehörde und, sofern die Maßnah-
men zur Verbesserung der Agrarstruktur von anderen Stellen durchgeführt 
werden, diese bei den Vorarbeiten zur Aufstellung der Bauleitpläne möglichst 
frühzeitig zu beteiligen. 
 
 
§ 188 (Bauleitplanung und Flurbereinigung) 
 
(1) Ist eine Flurbereinigung auf Grund des Flurbereinigungsgesetzes in einer 
Gemeinde nach Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde beabsichtigt oder ist 
sie bereits angeordnet, ist die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig Bauleitpläne 
aufzustellen, es sei denn, dass sich die Flurbereinigung auf die bauliche Ent-
wicklung des Gemeindegebiets voraussichtlich nicht auswirkt. 
 
(2) Die Flurbereinigungsbehörde und die Gemeinde sind verpflichtet, ihre das 
Gemeindegebiet betreffenden Absichten möglichst frühzeitig aufeinander ab-
zustimmen. Die Planungen sollen bis zum Abschluss der Flurbereinigung nur 
geändert werden, wenn zwischen der Flurbereinigungsbehörde und der Ge-
meinde Übereinstimmung besteht oder wenn zwingende Gründe die Ände-
rung erfordern. 
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§ 189 (Ersatzlandbeschaffung) 
 
(1) Wird bei einer städtebaulichen Maßnahme ein land- oder forstwirtschaftli-
cher Betrieb ganz oder teilweise in Anspruch genommen, soll die Gemeinde 
mit dem Eigentümer des Betriebs auch klären, ob er einen anderen land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb oder land- oder forstwirtschaftliches Ersatzland 
anstrebt. Handelt es sich bei dem in Anspruch genommenen Betrieb um eine 
Siedlerstelle im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes, ist die zuständige Sied-
lungsbehörde des Landes zu beteiligen. 
 
(2) Die Gemeinde soll sich um die Beschaffung oder Bereitstellung geeigneten 
Ersatzlands bemühen und ihr gehörende Grundstücke als Ersatzland zur Ver-
fügung stellen, so weit sie diese nicht für die ihr obliegenden Aufgaben benö-
tigt. 
 
 
§ 190 (Flurbereinigung aus Anlass einer städtebaulichen Maßnahme) 
 
(1) Werden für städtebauliche Maßnahmen land- oder forstwirtschaftliche 
Grundstücke in Anspruch genommen, kann auf Antrag der Gemeinde mit Zu-
stimmung der höheren Verwaltungsbehörde nach § 87 Abs. 1 des Flurbereini-
gungsgesetzes ein Flurbereinigungsverfahren eingeleitet werden, wenn der 
den Betroffenen entstehende Landverlust auf einen größeren Kreis von Eigen-
tümern verteilt oder Nachteile für die allgemeine Landeskultur, die durch die 
städtebaulichen Maßnahmen entstehen, vermieden werden sollen. Das Flur-
bereinigungsverfahren kann bereits angeordnet werden, wenn ein Bebau-
ungsplan noch nicht rechtsverbindlich ist. In diesem Fall muss der Bebau-
ungsplan vor Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans (§ 59 Abs. 1 des Flur-
bereinigungsgesetzes) in Kraft getreten sein. Die Gemeinde ist Träger des 
Unternehmens im Sinne des § 88 des Flurbereinigungsgesetzes. 
 
(2) Die vorzeitige Ausführung des Flurbereinigungsplans nach § 63 des Flur-
bereinigungsgesetzes kann bereits angeordnet werden, wenn der Flurbereini-
gungsplan bekannt gegeben ist. 
 
(3) Die Zulässigkeit einer Enteignung nach den Vorschriften dieses Gesetz-
buchs bleibt auch nach Einleitung des Flurbereinigungsverfahrens unberührt. 
 
 
§ 191 (Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken)  
 
Im räumlichen Geltungsbereich eines Bebauungsplans oder einer Sanie-
rungssatzung sind die Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirt-
schaftlichen Grundstücken nicht anzuwenden, es sei denn, dass es sich um 
die Veräußerung der Wirtschaftsstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen 
Betriebs oder solcher Grundstücke handelt, die im Bebauungsplan als Flä-
hen für die Landwirtschaft oder als Wald ausgewiesen sind. c 

 
 

Baugesetzbuch (BauGB) Stand November 2006  * Besonderes Städtebaurecht   * Seite 47 /47  
 (Für  angemeldete User  sind BauGB- Texte mit Kennzeichnung der BauGB- Änderungen sichtbar]) 


	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
	Allgemeine Vorschriften
	§ 136 (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)
	§ 137 (Beteiligung und Mitwirkung der Betroffenen)
	§ 138 (Auskunftspflicht)
	§ 139 (Beteiligung und Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger)

	Vorbereitung und Durchführung
	§ 140 (Vorbereitung)
	§ 141 (Vorbereitende Untersuchungen)
	§ 142 (Sanierungssatzung)
	§ 143 (Bekanntmachung der Sanierungssatzung, Sanierungsvermerk)
	§ 144 (Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvorgänge)
	§ 145 (Genehmigung)
	§ 146 (Durchführung)
	§ 147 (Ordnungsmaßnahmen)
	§ 148 (Baumaßnahmen)
	§ 149 (Kosten- und Finanzierungsübersicht)
	§ 150 (Ersatz für Änderungen von Einrichtungen, die der öffentlichen Versorgung dienen)
	§ 151 (Abgaben- und Auslagenbefreiung).
	§ 152 (Anwendungsbereich)
	§ 153 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Kaufpreise, Umlegung)
	§ 154 (Ausgleichsbetrag des Eigentümers)
	§ 155 (Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen)
	§ 156 (Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festlegung)
	§ 156a (Kosten und Finanzierung der Sanierungsmaßnahme)

	Sanierungsträger und andere Beauftragte
	§ 158 (Voraussetzung für die Beauftragung als Sanierungsträger)
	§ 159 (Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger)
	§ 160 (Treuhandvermögen)
	§ 161 (Sicherung des Treuhandvermögens)

	Abschluss der Sanierung
	§ 162 (Aufhebung der Sanierungssatzung)

	Städtebauförderung
	§ 164 a (Einsatz von Städtebauförderungsmitteln)
	§ 164b (Verwaltungsvereinbarung)
	§ 165 (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen)
	§ 166 (Zuständigkeit und Aufgaben)
	§ 167 (Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde; Entwicklungsträger)
	§ 168 (Übernahmeverlangen)
	§ 169 (Besondere Vorschriften für den städtebaulichen Entwicklungsbe-reich)
	§ 170 (Sonderregelung für Anpassungsgebiete)
	§ 171 (Kosten und Finanzierung der Entwicklungsmaßnahme)

	Stadtumbau
	§ 171a (Stadtumbau)
	§ 171b (Stadtumbaugebiet, städtebauliches Entwicklungskonzept)
	§ 171c (Stadtumbauvertrag)

	Soziale Stadt
	§ 171d (Sicherung von Durchführungsmaßnahmen)
	§ 171e (Maßnahmen der Sozialen Stadt)

	Private Initiativen
	§ 171f (Private Initiativen zur Stadtentwicklung, Landesrecht)


	Erhaltungssatzung und städtebauliche Gebote
	Erhaltungssatzung
	§ 172 (Erhaltung baulicher Anlagen und der Eigenart von Gebieten (Erhaltungssatzung)
	§ 173 (Genehmigung, Übernahmeanspruch)
	§ 174 (Ausnahmen)

	Städtebauliche Gebote
	§ 175 (Allgemeines)
	§ 176 (Baugebot)
	§ 177 (Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot)
	§ 178 (Pflanzgebot)
	§ 179 (Rückbau- und Entsiegelungsgebot)

	Sozialplan und Härteausgleich
	§ 180 (Sozialplan)
	§ 181 (Härteausgleich)

	Miet- und Pachtverhältnisse
	§ 182 (Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen)
	§ 183 (Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen über unbebaute Grundstücke)
	§ 184 (Aufhebung anderer Vertragsverhältnisse)
	§ 185 (Entschädigung bei Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen)
	§ 186 (Verlängerung von Miet- oder Pachtverhältnissen).

	Städtebauliche Maßnahmen imZusammenhang mit Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur
	§ 187 (Abstimmung von Maßnahmen; Bauleitplanung und Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur)
	§ 188 (Bauleitplanung und Flurbereinigung)
	§ 189 (Ersatzlandbeschaffung)
	§ 190 (Flurbereinigung aus Anlass einer städtebaulichen Maßnahme)
	§ 191 (Vorschriften über den Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken)



